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Kreis Lippe 
 
612 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Abfallentsorgung im Kreis Lippe vom 
22.09.2014 

 
Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 646) in der 
zurzeit geltenden Fassung, der §§ 2,3,5,5a, 8 und 9 des 
Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. 
06.1988 (GV. NW. S. 250) in der zurzeit geltenden Fas-
sung hat der Kreistag des Kreises Lippe in seiner Sitzung 
vom 22.09.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§1 
 
Die Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Lippe vom 
27.06.2005 in der Fassung vom 02.07.2012 wird wie folgt 
geändert: 
 
In § 5 Abs. 2 wird „Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ in 
Paderborn und im“ gestrichen. 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 31.12.2014 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 2. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Abfallentsorgung im Kreis Lippe wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 5 Abs. 6 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 646) in der 
zurzeit geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Kreisordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

 
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 22.10.2014 
 
 
Heuwinkel, Landrat 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
 
 
 

 
613 5. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 

für die Benutzung der Abfallentsorgungsanla-
gen des Kreises Lippe 

 
Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KrO) vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 646) in 
der zurzeit geltenden Fassung, der §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21.10. 1969 (GV NRW S. 712) in der 
zurzeit geltenden Fassung sowie § 9 des Abfallgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz – 
LAbfG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Kreistag 
des Kreises Lippe in seiner Sitzung am 22.09.2014 folgen-
de 5. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die 
Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Lip-
pe vom 20.12.2004 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
In § 2 Abs. 1 wird im 3. Punkt „und „Alte Schanze“ in Pa-
derborn“ gestrichen 
 
In § 6 Abs. 1 wird unter Ziffer I. 
der Betrag 158,87 €/t (brutto) 
 
ersetzt durch 140,00 €/t (brutto) 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 5. Satzung zur Änderung der Gebühren-
satzung für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen 
im Kreis Lippe wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 5 Abs. 6 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 646) in der 
zurzeit geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Kreisordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 22.10.2014 
 
 
Heuwinkel, Landrat 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
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614 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur inter-

kommunalen Zusammen-arbeit im Bereich des 
kommunalen Rechtswesens zwischen dem 
Kreis Lippe und dem Zweckverband Kommu-
nales Rechenzentrum Minden-
Ravensberg/Lippe (krz) 

 
Auf die im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold, 
ausgegeben am 24. November 2014, Nr. 48 (ABl.Reg.Dt. 
2014, S. 265 ff.), bekanntgemachte öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit im 
Bereich des kommunalen Rechtswesens zwischen dem 
Kreis Lippe und dem Zweckverband Kommunales Rechen-
zentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) wird gem. 24 Abs. 
3 Satz 2 GkG NRW hingewiesen. 
 
Detmold, den 8.12.2014 
 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
140 Revision/Recht 
Im Auftrag 
Thomas Wolf-Hegerbekermeier  

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
615 Abschließender Prüfungsvermerk der Ge-

meindeprüfungsanstalt (GPA) Nordrhein-
Westfalen für den Eigenbetrieb Straßen des 
Kreises Lippe für das Geschäftsjahr 2013 

 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat am 22.09.2014 den 
Jahresabschluss festgestellt und über die Verwendung des 
Fehlbetrages wie folgt beschlossen: 
 

" Der Jahresüberschuss (in Höhe von 169.721,87 €) wird 
auf neue Rechnung vorgetragen." 

 
Der Jahresabschluss 2013 wird im Internet auf der Home-
page des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de (Konzern 
Kreis Lippe/Beteiligungen/EBSt Eigenbetrieb Straßen) ver-
öffentlicht. Zusätzlich wird der Jahresabschluss 2013 bis 
zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im 
Kreishaus, Ebene 6, Zimmer 648 (Büro Herr Kramer), zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Der abschließende Vermerk der GPA in Herne über die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
lautet wie folgt: 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Eigenbetriebes Straßen des Kreises 
Lippe. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2013 hat sie sich der Concunia GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 05.05.2014 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
 
 
 
 
 

 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie über 
den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Prüfungen nach § 106 GO NRW und 
nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, die Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Be-
triebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften (und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Best-
immungen) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Concunia GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausgewertet und eine Ana-
lyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis: 
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Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 06.11.2014 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
 
Vorstehender Prüfvermerk wird hiermit gemäß § 26 (3) der 
Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) sowie § 3 (5) 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen 
Einrichtungen (JAP DVO) bekannt gemacht.   
 
Detmold, den 09.12.2014 
 
 
Rainer Huneke 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
616 Öffentliche Zustellung einer Anordnung 
 
An  Frau Tina Pettersson, geb. am 12.03.1990, letzte be-
kannte Anschrift: Neulandstraße 17, 32758 Detmold, ist am 
11.11.2014 unter dem Aktenzeichen 360.1N10-194/14 eine 
Anordnung gem. § 2a Abs. 2 Nr. 1 StVG erlassen worden. 
 
Die Anordnung konnte nicht zugestellt werden, da die Be-
troffene unbekannt verzogen ist, oder seine Erreichbarkeit 
nicht hergestellt ist. 
 
Gem.  § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW (GV. 
NRW. 2006 S. 94) vom 01.02.2006 wird daher die Ermah-
nung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht mehr möglich sind. 
 
Die Betroffene kann die Ermahnung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr, Felix-Fechenbach-Str. 5, 
32756 Detmold, Zimmer 188 in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 26.06.2014 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr 
Im Auftrage 
 
 
Linnemann 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
 
 

 
617 Bekanntmachung über die Jägerprüfung 2015 
 
Die Jägerprüfung 2015 wird beim Kreis Lippe - Untere 
Jagdbehörde - wie folgt durchgeführt: 
 
Der schriftliche Teil der Jägerprüfung findet am 20. April 
2015, 15.00 Uhr, im  
Kreishaus, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold, statt. 
 
Die Schießprüfung wird am 22. April 2015 und der münd-
lich-praktische Teil der Prüfung in der Zeit vom 27. April bis 
05. Mai 2015 jeweils auf dem Schießstand der Kreisjäger-
schaft Lippe e.V., Schötmarsche Str. 118, 33818 Leo-
poldshöhe-Krentrup, durchgeführt. 
 
Ein Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung 2015 ist spä-
testens bis zum 
 

19. Februar 2015 
 
beim Kreis Lippe, Der Landrat als untere Jagdbehörde, Fe-
lix-Fechenbach-Str. 5,  
32756 Detmold, einzureichen. 
 
Der Antragsvordruck kann dort schriftlich oder telefonisch - 
05231/62376 - ange- 
fordert werden. 
 
Für die Bewerberinnen und Bewerber, die die Schießprü-
fung und den mündlich-praktischen Teil der Prüfung oder 
einen der beiden Teile nicht bestanden haben,  
erfolgt eine einmalige Nachprüfung in der Zeit vom 31. Au-
gust bis 02. September 
2015 auf dem Schießstand der Kreisjägerschaft Lippe e.V., 
Schötmarsche Str. 118, 
33818 Leopoldshöhe-Krentrup. 
 
Detmold, 17.12.2014 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
als untere Jagdbehörde 
Im Auftrag 
 
gez.  
 
 
Wenke 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
618 1. Änderung der Geschäftsordnung für den 

Kreistag des Kreises Lippe vom 25.10.1999 
 
Aufgrund des § 32 Absatz 2 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen          – KrO NRW – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 646), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 
(GV. NRW. S. 878), hat der Kreistag des Kreises Lippe in 
seiner Sitzung am 15.12.2014 folgende 1. Änderung der 
Geschäftsordnung für den Kreistag des Kreises Lippe vom 
25.10.1999 beschlossen:  
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§1 

 
Die Geschäftsordnung für den Kreistag des Kreises Lippe 
wird wie folgt geändert:  
 
Im § 1 Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „schriftlich“ der 
Zusatz „oder auf elektro-nischem Weg“ eingefügt.  
Der folgende Satz 2 wird wie folgt geändert:  

„Die Frist gilt als gewahrt, wenn die Einladung 8 Tage 
vor der Sitzung  

a) zur Post gegeben oder  
b) im Falle der elektronischen Nutzung an eine 

entsprechende elektronische Adresse (E-
Mail) übermittelt worden  

ist.“ 
Satz 3 bleibt unverändert. 
 
Im § 24 Abs. 5 wird folgender Satz 2 angefügt: „Die Zusen-
dung erfolgt schriftlich oder in elektronischer Form durch 
Bereitstellung im Kreistagsinformationssystem.“  
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kreises Lippe in Kraft.  
 
Detmold, 16.12.2014 
 
Heuwinkel 
Landrat 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderung der Geschäftsordnung des 
Kreises Lippe wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Gemäß § 5 Abs. 6 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 646) in der 
zurzeit geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Kreisordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher be-
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 16.12.2014 
 
 
Heuwinkel 
Landrat 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
619 Allgemeine Vorschrift des Kreises Lippe für 

die Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a 
Abs. 2 ÖPNVG NRW Stand 15.12.2014 

 
Präambel 
Die Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) erhalten ab dem Jahr 2011 eine jährliche Ausbil-
dungsverkehr-Pauschale vom Land Nordrhein-Westfalen 
nach § 11a Abs. 1 ÖPNVG NRW. Gemäß § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW soll die Verwendung eines Teils dieser Mittel 
auf der Grundlage einer allgemeinen Vorschrift nach Art. 3 
Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfolgen. Nach Art. 
2 lit. l) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ist eine allgemeine 
Vorschrift eine Maßnahme, die diskriminierungsfrei für alle 
öffentlichen Personenverkehrsdienste derselben Art in ei-
nem bestimmten geografischen Gebiet gilt, das im Zustän-
digkeitsbereich einer zuständigen Behörde liegt. 
Als allgemeine Vorschrift in diesem Sinne regelt diese Sat-
zung die Einzelheiten der Weiterleitung der dem Kreis als 
Aufgabenträgern des ÖPNV zugewiesenen Ausbildungs-
verkehr-Pauschale an die in seinem Zuständigkeitsbereich 
tätigen Verkehrsunternehmen gemäß § 11a Abs. 2 ÖPNVG 
NRW. Damit gewährt der Kreis gemäß § 11a Abs. 2 Satz 1 
ÖPNVG NRW einen Ausgleich zu den Kosten, die bei der 
Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des 
Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn, O-Busverkehr oder 
Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nr. 2 
PBefG entstehen und nicht durch entsprechende Fahr-
geldeinnahmen gedeckt werden.  Die Weiterleitung dieser 
Mittel dient der nachhaltigen Absicherung des Schüler- und 
Ausbildungsverkehrs im ÖPNV. 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat aufgrund des § 5 Abs. 1 
der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 durch Be-
schluss am 15.07.2011 folgende Satzung erlassen, zuletzt 
geändert durch die 2. Änderungssatzung in der Sitzung des 
Kreistages am 15.12.2014: 
 
1 Rechtsgrundlagen, Rechtsform, Zuständigkeit 
1.1 Rechtsgrundlagen 
Diese allgemeine Vorschrift beruht auf § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW i.V.m. Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007. 
 
1.2 Rechtsform 
Diese allgemeine Vorschrift ergeht als Satzung des Kreises 
Lippe gemäß § 5 Abs. 1 KrO NRW. 
 
1.3 Zuständigkeit / Aufgabenträger als zuständige  

Behörde 
Zuständige Behörde i.S.d. Art. 2 lit. b) und l) VO (EG) Nr. 
1370/2007 für den Erlass und die Durchführung der allge-
meinen Vorschrift ist der Kreis als Aufgabenträger des 
ÖPNV gemäß § 3 Abs. 1 ÖPNVG NRW. Soweit in dieser 
Satzung von der zuständigen Behörde die Rede ist, ist da-
mit der Kreis als der diese Satzung erlassende Aufgaben-
träger gemeint.  
 
1.4 Zuständigkeit infolge Delegation  
Soweit der hiesigen zuständigen Behörde künftig im Rah-
men von Delegationsvereinbarungen gemäß § 23 Abs. 1 1. 
Alt. GkG NRW die Zuständigkeit nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW bezogen auf bestimmte Li-
nien/Linienabschnitte oder ein bestimmtes Gebiet übertra-
gen wird, gelten die Regelungen dieser allgemeinen Vor-
schrift entsprechend. 
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Soweit die hiesige zuständige Behörde künftig im Rahmen 
von Delegationsvereinbarungen gemäß § 23 Abs. 1 1. Alt. 
GkG NRW die Zuständigkeit nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG 
NRW bezogen auf bestimmte Linien/-Linienabschnitte oder 
ein bestimmtes Gebiet auf eine andere Behörde überträgt, 
finden die Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift darauf 
keine Anwendung. 
 
2    Geltungsbereich 
2.1 Geografischer Geltungsbereich 
 
Diese allgemeine Vorschrift gilt im gesamten Gebiet (räum-
licher Zuständigkeitsbereich) des Kreises  
Lippe sowie aufgrund von Delegationsvereinbarungen ge-
mäß Ziff. 1.4 auch für den hierdurch  
begründeten Zuständigkeitsbereich. 
 
2.2    Einbezogene Arten von Verkehrsdiensten und  

Definition der Leistungseinheiten  
         sowie Linienbündel 
2.2.1 Einbezogene Arten von Verkehrsdiensten 
 
Diese allgemeine Vorschrift gilt für alle Linienverkehre nach 
§ 42 und § 43 Nr. 2 PBefG  
im Zuständigkeitsbereich der zuständigen Behörde (Ziff. 
2.1), soweit es sich dabei um  
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß § 8 Abs. 
1 und Abs. 2 PBefG handelt. Hiervon  
umfasst sind auch Linienverkehre, die als Bedarfsverkehre 
betrieben werden. Maßgeblich ist die 
im jeweiligen Genehmigungsbescheid ausgewiesene Ver-
kehrsform. 
Hinsichtlich der durch Delegation begründeten Zuständig-
keit bezieht sich die Geltung der  
allgemeinen Vorschrift auf die in Ziff. 1.4 genannten Ver-
kehre. 
 
2.2.2 Definition der Leistungseinheiten 
 
Im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift werden die ein-
bezogenen Verkehrsdienste eines Betreibers  
(Ziff. 2.2.1) getrennt nach unterschiedlichen Leistungsein-
heiten betrachtet, d.h. sowohl die  
Berechnung der Anteile an Mitteln nach § 11a Abs. 2 Satz 
1 ÖPNVG NRW (Ziff. 6) als auch die  
Parametrisierung (Ziff. 7) und Überkompensationskontrolle 
(Ziff. 8) werden für diese 
Leistungseinheiten getrennt vorgenommen. Die Leistungs-
einheit wird für diese Zwecke wie folgt  
definiert:  
− Gemeinwirtschaftliche Linienverkehre, für die der Be-

treiber einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag im Sin-
ne der VO (EG) Nr. 1370/2007 erhalten hat und für die  
er Inhaber der personenbeförderungsrechtlichen Ge-
nehmigungen bzw. Erlaubnisse bzw. der Betriebsführer 
ist (vgl. Ziff. 4.1), stellen jeweils eine zusammenhän-
gende Leistungseinheit dieses Betreibers dar. 

- Eigenwirtschaftliche Linienverkehre des Betreibers in-
nerhalb des Zuständigkeitsgebiets der hiesigen zustän-
digen Behörde werden als zusammenhängende Leis-
tungseinheit des Betreibers angesehen. 

 
2.2.3 Definition „Linienbündel“ und „Linie“ bzw. „einzelne 
Linien“ 
 
 
 

 
2.2.3.1 Linienbündel 
 
Im Rahmen des Antrags- und Bewilligungsverfahrens nach 
Ziff. 10 erfolgt die Aufschlüsselung  
der maßgeblichen Daten für die einzelnen Leistungseinhei-
ten (Ziff. 2.2.2), differenziert nach  
Linienbündeln / Linien. Linienbündel / Linien werden für 
diese Zwecke wie folgt definiert:  
 
a) Linienbündel im engeren Sinne 
Ein Linienbündel liegt in folgenden Fällen vor: 
− wenn dem Betreiber Genehmigungen nach § 9 Abs. 2 

PBefG „gebündelt“ erteilt wurden oder 
− wenn der maßgebliche Nahverkehrsplan Linienbündel 

definiert und das jeweilige Bündel ausschließlich von 
einem Betreiber bedient wird, der für alle Linien des 
Bündels Inhaber der personenbeförderungsrechtli-
chen Genehmigungen bzw. Erlaubnisse bzw. der Be-
triebsführung ist (vgl. Ziff. 4.1). Als ein Betreiber gilt 
auch eine Gemeinschaft mehrerer Unternehmen, 
wenn die fraglichen Verkehre aufgrund von Gemein-
schaftskonzessionen bedient werden (vgl. Ziff. 4.1). 

 
b) Vorhandene Netze als Linienbündel im weiteren Sinne 
 
Definiert der maßgebliche Nahverkehrsplan keine Linien-
bündel bzw. liegt keine „gebündelte“    
Genehmigung nach § 9 Abs. 2 PBefG vor, so wird ein vor-
handenes Verkehrsnetz als ein Linienbündel behandelt, 
insbesondere bei Linien, die wirtschaftliche und/oder ver-
kehrliche Verflechtungen i. S. d. § 9 Abs. 2 PBefG aufwei-
sen. In diesem Fall legt der Betreiber mit Antragstellung 
(Ziff. 10.1) die Bündelung der betreffenden Linien dar. 
Wenn die zuständige Behörde dem nicht binnen vier Wo-
chen widerspricht, gilt ihre Zustimmung zu dieser gebün-
delten Betrachtung als erteilt. Buchstabe c) gilt auch für 
diesen Fall. 
 
c) Teile von Linienbündeln 
 
Bei gemischten Linienbündeln (Bedienung eines Linien-
bündels bzw. eines vorhandenen Netzes  
durch mehrere Betreiber) werden die jeweils von einem Be-
treiber bedienten Linien dieses Bündels als  
ein Linienbündel behandelt. 
 
2.2.3.2 Einzelne Linien 
 
Liegt kein Linienbündel i.S.d Ziff. 2.2.3.1 lit. a) bis c) vor, 
werden die Linienverkehre eines Betreibers jeweils einzeln 
betrachtet.  
 
3 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Betreiber  
 
Gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a) VO (EG) Nr. 1370/2007 wird die 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Betreiber in dieser 
allgemeinen Vorschrift wie folgt definiert: 
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3.1 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung: Höchsttarif 
für Zeitfahrausweise für Auszubildende 
 
Alle Betreiber im Anwendungsbereich der allgemeinen 
Vorschrift sind verpflichtet, bei den Zeitfahrausweisen des 
Ausbildungsverkehrs die nachstehenden Höchsttarife nicht 
zu überschreiten. Der Höchsttarif ergibt sich als Ermäßi-
gung der Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs nach 
den Festlegungen der Ziffer 3.2 bzw. 3.5. Er gilt für die 
Fahrgastgruppe der Auszubildenden (Ziff. 3.4). 
 
3.2 Festlegung des Höchsttarifs / Zeitfahrausweise des 
Ausbildungsverkehrs 
 
Der Höchsttarif für Zeitfahrausweise des Ausbildungsver-
kehrs wird wie folgt festgelegt: 
Es gelten die jeweiligen im Tarif „Der Sechser“  
(http://www.owlverkehr.de/owlv/dl/¬tarifbedingungen/01_Ta
rifheft.pdf) gemäß Ziff. 6.8 der Tarifbestimmungen festge-
legten Preise der Zeitfahrausweise des Ausbildungsver-
kehrs einschließlich des Semestertickets gemäß Ziff. 7.4 
der Tarifbestimmungen als einzuhaltender Höchsttarif. 
3.3 Referenztarife und Ermäßigungen 
 
Als Referenztarif für das Monatsticket des Ausbildungsver-
kehrs wird das Monatsticket Jedermann festgelegt. Die zu 
gewährende Ermäßigung des Monatstickets des Ausbil-
dungsverkehrs beträgt mindestens 20,01 % gegenüber den 
Preisen des Monatstickets Jedermann der jeweiligen 
Preisstufe. Die Nutzungsbedingungen des Monatstickets 
des Ausbildungsverkehrs (zeitliche und räumliche Gültig-
keit) sind identisch.  
Andere Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs haben 
unter Berücksichtigung von Nutzbarkeitsunterschieden eine 
Ermäßigung von mindestens 22,01 % zu gewähren. Nutz-
barkeitsunterschiede sind in einem Vermerk dargelegt (An-
lage), in dem nachvollziehbar nachgewiesen ist, dass die 
geforderte Mindestermäßigung für die dort aufgeführten 
Tickets im Vergleich zum Referenzticket erfüllt ist.  
Soweit die zuständige Behörde feststellt, dass die Ermäßi-
gung nicht eingehalten wird, wird ein Ausgleich nur inso-
weit gewährt, als Tarife, die den Anforderungen an die 
Mindest- 
Ermäßigung entsprechen, nicht überschritten werden.  
Die Mindest-Ermäßigung bezieht sich auf den Referenztarif 
in der jeweiligen Preisstufe. 
 
3.4 Begünstigter Personenkreis/Bestimmung des Krei-
ses der Auszubildenden 
 
Als Auszubildende gelten die im Tarif „Der Sechser“ zum 
jeweils gültigen Stand zur Nutzung von Zeitfahrausweisen 
des Ausbildungsverkehrs berechtigten Personen gem. 
6.8.1 der Tarifbestimmungen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5 Übergangs , Anerkennungs- und Haustarife 
 
Für Übergangs , Anerkennungs- und Haustarife der Ver-
kehrsunternehmen, die außerhalb des Geltungsbereichs 
des Verbundtarifs „Der Sechser“ angeboten werden, gelten 
die vorgenannten Bestimmungen sinngemäß.  
Der hierbei für die Zeitfahrausweise des Ausbildungsver-
kehrs in Bezug genommene Referenztarif muss marktfähig 
sein. Dies ist dann gewährleistet, wenn er für vergleichbar 
lange Strecken und vergleichbare Nutzungsmöglichkeiten 
keine höheren Preise vorsieht als der Verbundtarif „Der 
Sechser“. Andernfalls hat das Verkehrsunternehmen die 
Marktfähigkeit vollumfänglich zu beweisen. Gelingt dies 
nicht, so ist der Referenztarif auf ein marktfähiges Niveau 
zu begrenzen. 
 
3.6 Nachweis von Mindestermäßigungen 
 
Mit Antragstellung (Ziff. 10.1) hat der Betreiber der zustän-
digen Behörde seine Zeitfahrausweise des Ausbildungs-
verkehrs zu nennen und das Bestehen von Mindest-
Ermäßigungen nachzuweisen.  
 
Die zuständige Behörde legt die hierfür maßgeblichen Re-
ferenztarife und Mindest-Ermäßigungen fest  
und prüft die Einhaltung der Bestimmungen dieser allge-
meinen Vorschrift entsprechend Ziff. 3.3. 
 
4 Weitere Voraussetzungen für die Gewährung der Mit-

tel 
4.1 Kreis der Antragsberechtigten / Betreiber 
 
Antragsberechtigt sind Verkehrsunternehmer nach § 3 
PBefG, die Verkehre i.S.d. Ziff. 2.2.1 betreiben (Betreiber). 
Betreiber ist die natürliche oder juristische Person, die In-
haber von Liniengenehmigungen oder einstweiligen Er-
laubnissen nach PBefG ist oder die Betriebsführer gemäß 
§ 2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG ist. 
Im Fall von Gemeinschaftskonzessionen sind die Gemein-
schaftskonzessionäre jeweils anteilig entsprechend ihres 
Leistungsanteils in Wagenkm antragsberechtigt, wenn nicht 
die Betriebsführung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG auf ei-
nen Betreiber übertragen ist.  
Im Fall der Betriebsführungsübertragung ist nur der Be-
triebsführer, nicht auch der Genehmigungs- 
inhaber antragsberechtigt.  
 
4.2 Anwendung/Anerkennung von Gemeinschafts-, 
Übergangs- und landesweiten Tarifen 
 
Der Ausgleich wird gemäß § 11a Abs. 2 Satz 3 Halbs. 1 
ÖPNVG NRW nur Betreibern gewährt, die auf ihren Linien-
verkehren in dem Jahr, für das der Ausgleich begehrt wird 
(Bewilligungsjahr), die gültigen Gemeinschaftstarife in ihrer 
jeweils geltenden Fassung (insbesondere Tarif „Der Sech-
ser“ der OWL Verkehr GmbH) und Übergangstarife sowie 
den landesweiten Tarif gemäß § 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW 
anwenden oder  zumindest anerkennen. Sollte in dem be-
treffenden Jahr die dem Betreiber erteilte Genehmigung 
bzw. Erlaubnis (Ziff. 4.1) nicht während des gesamten Jah-
res gelten, so gilt die Anforderung nach Satz 1 nur für die 
Dauer der jeweiligen Genehmigung bzw. Erlaubnis.  
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4.3 Weitere Anforderungen 
4.3.1 Anreizregelung  
 
Gemäß der Anreizregelung nach Ziff. 9 setzt die Gewäh-
rung von Mitteln nach dieser allgemeinen Vorschrift voraus, 
dass die Fahrgäste der Betreiber auf den vom Geltungsbe-
reich dieser allgemeinen Vorschrift umfassten Linienver-
kehren die Mobilitätsgarantie NRW nutzen können.  
 
4.3.2 Verkehrsdienste gemäß personenbeförderungsrecht-
licher Genehmigungen 
  
Voraussetzung für die Gewährung des Ausgleichs ist fer-
ner, dass der Betreiber die von ihm betriebenen und vom 
Geltungsbereich der allgemeinen Vorschrift umfassten Li-
nienverkehre im Bewilligungsjahr gemäß den ihm erteilten 
personenbeförderungsrechtlichen Genehmigungen bzw. 
Erlaubnissen einschließlich Zustimmungen zum Fahrplan 
durchführt. 
 
5 Ausgleich 
5.1 Gewährung eines finanziellen Ausgleichs 
 
Nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden den 
Betreibern gemäß § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW Mittel als 
Ausgleich zu den Kosten gewährt, die bei der Beförderung 
von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsver-
kehrs im Straßenbahn, O-Busverkehr oder Linienverkehr  
mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG entste-
hen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen 
gedeckt werden, und zwar zur Kompensation der finanziel-
len Auswirkungen nach Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 
1370/2007 auf die Kosten und Einnahmen, die auf die Er-
füllung der tariflichen Verpflichtungen nach Ziff. 3 zurückzu-
führen sind. Der Ausgleich wird jeweils auf ein Kalenderjahr 
bezogen bewilligt (Bewilligungsjahr = Durchführungszeit-
raum). 
 
5.2 Kein Anspruch auf Vollkompensation 
 
Diese allgemeine Vorschrift begründet keinen Anspruch auf 
Vollkompensation des finanziellen Nettoeffekts nach Art. 3 
Abs. 2, Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 i.V.m. dem Anhang 
der VO (EG) Nr. 1370/2007. Ferner besteht nach dieser 
allgemeinen Vorschrift kein Anspruch auf Vollausgleich der 
Kosten nach Ziff. 5.1. 
 
5.3 Begrenzung des Ausgleichs 
 
Als Ausgleich (Ziff. 5.1) erhält der Betreiber maximal den 
sich aus § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW ergebenden Betrag 
gemäß Ziff. 6, soweit dieser die beihilfenrechtliche Ober-
grenze nicht überschreitet, die sich aus der Festlegung der 
Parameter nach Ziff. 7 sowie der Überkompensationskon-
trolle nach Ziff. 8 in Verbindung mit dem Anreizsystem 
nach Ziff. 9 ergibt (vgl. Ziff. 8.2 und 8.3).  
 
6  Berechnung nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
6.1 Weiterleitung von Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG 
NRW 
 
Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 2 ÖPNVG NRW werden vorbe-
haltlich der in Ziff. 5.3 genannten Einschränkungen und un-
ter den weiteren Voraussetzungen dieser allgemeinen Vor-
schrift an die Betreiber die auf sie jeweils entfallenden An-
teile an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 Satz 1 ÖPNVG 
NRW als Ausgleich nach Ziff. 5.1 weitergeleitet. 

 
6.2 Hierfür bereitgestelltes Budget 
Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 1 ÖPNVG NRW stellt die zu-
ständige Behörde hierfür 87,5 % der auf sie nach § 11a 
Abs. 1 ÖPNVG NRW entfallenden Mittel bereit. Die zu-
ständige Behörde legt ab dem Jahr 2012 den für das jewei-
lige Kalenderjahr bereitgestellten Betrag durch gesonder-
ten Beschluss fest, soweit dieser mehr als 87,5 % betragen 
soll. 
Wenn Zinserträge oder ersparte Zinsaufwendungen sowie 
ggf. bei Dritten vereinnahmte Zinsen gemäß § 11 Abs. 4 
Satz 3 ÖPNVG NRW dazu führen, dass das nach Sätzen 1 
bzw. 2 bestimmte Budget unter 87,5 % der Summe aus 
den Mitteln nach § 11a Abs. 1 ÖPNVG NRW zuzüglich den 
jeweiligen Zinsen liegen würde, erhöht sich das Budget um 
den jeweiligen Differenzbetrag, sodass gemäß § 11a Abs. 
2 Satz 1 ÖPNVG NRW insgesamt 87,5 % der Gesamtmittel 
aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift ausgekehrt werden. 
 
6.3 Maßstab für die Weiterleitung der Mittel 
Die Ermittlung der Anteile der Betreiber an diesem Budget 
(Ziff. 6.2) erfolgt gemäß § 11a Abs. 2 Sätze 4 und 5 
ÖPNVG NRW (vgl. Ziff. 6.4 bis 6.7). Die Anteile eines Be-
treibers werden getrennt nach den von ihm erbrachten 
Leistungseinheiten ausgewiesen (vgl. Ziff. 2.2.2). 
 
6.4 Maßgebliche Erträge im Ausbildungsverkehr 
Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 4 ÖPNVG NRW sind für die Er-
mittlung des Ausgleichs die Netto-Erträge der Betreiber im 
Ausbildungsverkehr maßgeblich. Diese Erträge sind wie 
folgt bestimmt: 
 
6.4.1 Anzusetzen sind alle Erträge i.S.d. Ziff. 6.4.2 und 
6.4.3    des Bewilligungsjahres aus     
            Linienverkehren gemäß § 42, § 43 Nr. 2 PBefG, 

auch soweit die Verkehre als Bedarfsverkehre    
            durchgeführt werden.  

− Hierunter fallen nicht Erträge aus Freistellungs-
verkehren, Schwimmbadfahrten u.ä.  

− Einzubeziehen sind auch Erträge aus die Lan-
desgrenzen überschreitenden Linienverkehren. 
Für diese aber gilt: Anzusetzen sind nur die in-
nerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen erziel-
ten Erträge. Erträge, die auf die außerhalb 
NRWs verlaufenden Linienabschnitte entfallen, 
sind nicht einzubeziehen. Vielmehr sind diese  
nach einer branchenüblichen, anerkannten Me-
thodik (insbesondere zunächst nach dem gel-
tenden Einnahmenaufteilungsverfahren) abzu-
grenzen. Der Betreiber muss der zuständigen 
Behörde im Einzelnen nachprüfbar darlegen, 
nach welcher Methodik er die Erträge auf der 
betreffenden Linie aufgeteilt hat (vgl. Ziff. 8.1.2).  

 
6.4.2 Anzusetzen sind nur Erträge des  
              Bewilligungsjahres aus Fahrgeldeinnahmen  
              d.h. Einnahmen aus dem Verkauf der  
              Fahrausweise nach Ziff. 6.4.3 . Nicht einbezogen 
             sind hiernach insbesondere 

− Zuschüsse o.a. zusätzliche Zahlungen von 
Schulträgern, Schulen, Gemeinden o.a. öffent-
lichen Stellen; 

− Einnahmen aus Fahrzeug-Werbung o.ä. mit 
dem Linienverkehr (mittelbar) erzielte Erträge; 

− Ausgleichsleistungen für den Ausbildungsver-
kehr anderer Länder (bei grenzüberschreiten-
den Linien); 
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− Nachzahlungen für das Bewilligungsjahr, die 

nach dem Stichtag 31. 3. des zweiten auf das 
Bewilligungsjahr folgenden Jahres (Nr. 10.3.3 
lit c, 2. Absatz) erfolgen. Solche Nachzahlun-
gen werden in dem Jahr berücksichtigt, in dem 
sie dem Betreiber zufließen. 

 
6.4.3 Erträge im Ausbildungsverkehr sind die tariflichen 

Erträge aus dem Verkauf von sämtlichen  
des Ausbildungsverkehrs (vgl. Ziff. 3.2) unabhän-
gig davon, ob die Tickets vom Schulträger oder 
von den Auszubildenden (bzw. ihren Erziehungs-
berechtigten) oder von beiden bezahlt werden. 

 
6.4.4 Maßgeblich sind sämtliche von einem Betreiber in 

Nordrhein-Westfalen erzielten Ausbildungsver-
kehrs-Erträge im vorgenannten Sinne unabhängig 
davon, im Gebiet welcher zuständigen Behörde 
sie erzielt wurden; zur Zuordnung auf die jeweili-
gen zuständigen Behörden siehe Ziff. 6.5. 

 
6.4.5 Maßgeblich sind nicht die kassentechnischen Ein-

nahmen, sondern die den Betreibern nach dem 
Ergebnis der Einnahmenaufteilung in den jeweili-
gen Verkehrsverbünden/ gemeinschaften zu ge-
schiedenen Erträge im Ausbildungsverkehr (siehe 
Ziff. 10.3.2. lit. c).  

 
6.5 Ermittlung der Ausbildungsverkehrs-Erträge je 

Betreiber im Gebiet der jeweiligen zuständigen 
Behörde (Wagenkm) 

Bei Betreibern, die im Gebiet mehrerer zuständiger Behör-
den tätig sind, erfolgt die Zuordnung der Erträge im Ausbil-
dungsverkehr gemäß § 11a Abs. 2 Satz 5 ÖPNVG NRW 
wie folgt: 
 
6.5.1 Sämtliche Erträge im Ausbildungsverkehr, die ein 

Betreiber im Bewilligungsjahr erzielt hat (vgl. Ziff. 
6.4) werden gemäß der von diesem Betreiber im 
Bewilligungsjahr landesweit (in Nordrhein-
Westfalen) erbrachten Wagenkilometer (Wa-
genkm) auf die zuständigen Behörden in Nord-
rhein-Westfalen verteilt, in deren Gebieten der je-
weilige Betreiber im Bewilligungsjahr tätig war. 

6.5.2 Maßgeblich sind sämtliche im Linienverkehr nach 
§ 42, § 43 Nr. 2 PBefG im ÖPNV in Nordrhein-
Westfalen erbrachten Wagenkm. Dies schließt die 
auf grenzüberschreitenden Linien in NRW er-
brachte Wagenkm ein. Nicht berücksichtigt wer-
den Bedarfsverkehre nach §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG.  

 
6.5.3 Wagenkilometer sind die tatsächlich erbrachten – 

und soweit es sich um Linienverkehr nach § 42 
PBefG handelt: fahrplanmäßigen – Betriebsleis-
tungen einschließlich Verstärkerfahrten. Ein- und 
Aussetzfahren werden nicht berücksichtigt.  

 
6.5.4 Eine Gewichtung der Wagenkm findet nicht statt. 

Eine Ausnahme stellen Wagenkm- 
Leistungen von Stadtbahnen in Doppeltraktion 
dar; diese werden doppelt gewertet.  

 
 
 
 
 
 
 

 
6.5.5 Erläuterung der Zuordnung der Erträge: 
 

Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 5 ÖPNVG NRW ist für 
die Zuordnung der Erträge wie folgt vorzugehen: 
Ausgangspunkt ist zum einen die Summe aller im 
Ausbildungsverkehr erzielten Erträge eines Be-
treibers (Ziff. 6.4) und zum anderen die Summe al-
ler von diesem Betreiber erbrachten Wagenkilo-
meter (Ziff. 6.5.1 – 6.5.4). Hieraus ist zu ermitteln, 
welchen Ertrag im Ausbildungsverkehr (Euro) pro 
Wagenkm dieser Betreiber erzielt (Durchschnitts-
betrachtung). Dieser Satz (Euro je Wagenkm) ist 
mit den im Gebiet der zuständigen Behörde er-
brachten Wagenkm dieses Betreibers zu multipli-
zieren. Hieraus ergeben sich die der zuständigen 
Behörde zuzuordnenden Erträge im Ausbildungs-
verkehr dieses Betreibers. 

 
Erbringt ein Betreiber im Gebiet der zuständigen 
Behörde verschiedene Leistungseinheiten (vgl. 
Ziff. 2.2.2), werden die Erträge (Ziff. 6.4) entspre-
chend der zuvor beschriebenen Vorgehensweise 
den jeweiligen Leistungseinheiten zugeordnet.  

 
6.6 Rechnerischer Anteil des jeweiligen Betreibers 

an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
 
Der Anteil des jeweiligen Betreibers an dem Budget nach 
Ziff. 6.2 wird vorbehaltlich Ziff. 6.7 wie folgt errechnet: 
Die zuständige Behörde addiert sämtliche ihr nach Ziff. 6.5 
zu zuordnenden Erträge im Ausbildungsverkehr (Ziff. 6.4). 
Sie errechnet sodann die Anteile der Betreiber an dieser 
Summe anhand der jeweiligen Ausbildungsverkehrs-
Erträge der Betreiber. 
Schließlich multipliziert sie den Anteil des jeweiligen Be-
treibers mit dem nach Ziff. 6.2 bereit gestellten Budget. 
Dies ergibt vorbehaltlich Ziff. 6.7 den rechnerischen Anteil 
des jeweiligen Betreibers an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW.  
Erbringt ein Betreiber im Gebiet der zuständigen Behörde 
verschiedene Leistungseinheiten (vgl. Ziff. 2.2.2), erfolgt 
die Ermittlung des Anteils dieses Betreibers getrennt für die 
jeweilige Leistungseinheit. 
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6.7 Vorbehalt / Korrektur des Anteils 
 
Die Weiterleitung des gemäß vorstehenden Regelungen 
berechneten Anteils an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW (Ziff. 6.6) an den jeweiligen Betreiber steht 
unter dem Vorbehalt, dass sich aus den weiteren Regelun-
gen dieser allgemeinen Vorschrift zur Überkompensation 
kein niedrigerer Betrag ergibt (vgl. Ziff. 8.2 und 8.3); inso-
fern handelt es sich bei der Ermittlung des Anteils an den 
Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW um einen Höchst-
betrag (Obergrenze nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW).  
Soweit die Überkompensationsprüfung bei einem Betreiber 
bzw. bei einer Leistungseinheit des Betreibers dazu führt, 
dass der Ausgleich bis zur Grenze der Überkompensation 
auf einen niedrigeren Betrag als den sich nach Ziff. 6.6 er-
gebenden rechnerischen Anteil an den Mitteln nach § 11a 
Abs. 2 ÖPNVG NRW abgesenkt werden muss, wird der 
Differenzbetrag zwischen dem rechnerischen Anteil dieses 
Betreibers bzw.  der jeweiligen Leistungseinheit dieses Be-
treibers an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
und dem für ihn gemäß der Überkompensationsprüfung 
festgesetzten Ausgleichsbetrag entsprechend Ziff. 6.6 auf 
die übrigen Betreiber unter Einbeziehung der übrigen Leis-
tungseinheiten des betreffenden Betreibers verteilt, aller-
dings in Bezug auf die jeweiligen Betreiber bzw. Leistungs-
einheiten nur bis zu der für sie jeweils ermittelten Grenze 
der Überkompensation (vgl. Ziff. 8.2 und 8.3 sowie 10.3.3). 
 
7 Grundlegende Regelungen zum Überkompen-

sationsverbot und zur Parametrisierung nach 
VO (EG) Nr. 1370/2007  

7.1  Systematik  
 
Gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 ist der Aus-
gleich (Ziff. 5.1) auf den finanziellen Nettoeffekt der ge-
meinwirtschaftlichen Verpflichtung zu begrenzen (Ziff. 5.3). 
Zur Wahrung dieses Überkompensationsverbots sind eine 
Vorab-Parametrisierung sowie eine nachträgliche Über-
kompensationskontrolle wie folgt durchzuführen: 
Zunächst werden die Ausgleichsparameter gemäß Art. 4 
Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 (Obergrenze nach Parame-
tern) so gebildet, dass eine Überkompensation ausge-
schlossen wird. Der durch die Parameter bestimmte Betrag 
ist der maximal mögliche Ausgleich; siehe dazu Ziff. 7.5 
und 7.6.  
 
Bei der nachträglichen Überkompensationskontrolle gemäß 
Art. 6 Abs. 1 i.V.m. dem Anhang der VO (EG) Nr. 
1370/2007 erfolgt eine Spitzabrechnung auf Grundlage der 
maßgeblichen Kosten und der maßgeblichen Einnahmen. 
Der Ausgleich ist danach begrenzt auf den Differenzbetrag 
aus den maßgeblichen Kosten zuzüglich eines angemes-
senen Gewinns und den maßgeblichen Einnahmen; siehe 
dazu Ziff.8. 
Für diese beiden Schritte zur Wahrung des Überkompen-
sationsverbots gelten die folgenden grundsätzlichen Rege-
lungen der Ziffern Ziff. 7.2 bis 7.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2  Vorrang der Regelungen eines öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags 
   
Soweit für einen Linienverkehr (Ziff. 2.2) ein öffentlicher 
Dienstleistungsauftrag im Sinne des Art. 3 Abs. 1 VO (EG) 
Nr. 1370/2007 (z.B. Betrauung oder Verkehrsvertrag i.S.v. 
Art. 8 Abs. 3 VO (EG) Nr. 1370/2007 ) besteht, der für die-
sen Verkehr Ausgleichsparameter i.S.d. Art. 4 Abs. 1 VO 
(EG) Nr. 1370/2007 bestimmt und nach dem die Mittel auf-
grund der hiesigen allgemeinen Vorschrift in die jährliche 
Abrechnung zur Wahrung des Überkompensationsverbots 
einbezogen werden, sind ausschließlich und abschließend 
die entsprechenden Regelungen dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrages für die Parametrisierung sowie im 
Falle des Art. 6 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 auch 
für die nachträgliche Überkompensationskontrolle maßgeb-
lich; es erfolgt keine Überkompensationskontrolle nach die-
ser allgemeinen Vorschrift. 
Der Betreiber hat bei Antragstellung bzw. im Rahmen sei-
ner Mitwirkungspflichten (Ziff. 10.3.3 lit. c) entsprechende 
öffentliche Dienstleistungsaufträge vorzulegen. Soweit die 
zuständige Behörde selbst den öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag vergeben hat, reicht dessen Benennung. Der 
Betreiber hat ferner der zuständigen Behörde das jeweilige 
Ergebnis der jährlichen Überkompensationskontrolle mitzu-
teilen (siehe Ziff. 10.3.3), soweit diese nicht von der zu-
ständigen Behörde selbst durchgeführt wurde oder ihr die 
prüfende Behörde das Ergebnis zur Verfügung stellt.  
Soweit kein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, der 
den Anforderungen nach Satz 1 genügt, erfolgt die Para-
metrisierung sowie die nachträgliche Überkompensations-
kontrolle nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift. 
 
7.3  Bezugspunkt für die Prüfung einer Überkompensa-
tion 
 
Die Parametrisierung sowie die nachträgliche Überkom-
pensationskontrolle nach Maßgabe dieser allgemeinen 
Vorschrift beziehen sich jeweils auf die in Ziffer 2.2.2 ge-
nannten Leistungseinheiten. 
Die Prüfung bezieht sich hierbei auf die gesamten Kosten 
und Einnahmen für die Bedienung dieser Leistungseinhei-
ten im jeweiligen Bewilligungsjahr. 
 
7.4 Anteilsberechnung bei grenzüberschreitenden Ver-
kehren  
Bei Leistungseinheiten, die die Gebietsgrenzen der hiesi-
gen zuständigen Behörde zu anderen Aufgabenträgern 
überschreiten (grenzüberschreitende Leistungseinheiten), 
erfolgt die Zuordnung der Kosten und Einnahmen auf das 
Gebiet der hiesigen zuständigen Behörde analog den Re-
gelungen in Ziffer 7.6.1 u. 7.6.2. 
 
7.5  Parameter gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. b) i) VO (EG) Nr. 
1370/2007 
Der Betreiber hat mit Antragstellung (Ziff. 10.1) für jede 
Leistungseinheit (Ziff. 2.2.2), differenziert nach Linienbün-
deln Linien (Ziff. 2.2.3), eine Vorabkalkulation der Kosten 
und Erträge einzureichen; er hat dazu ein vorgegebenes 
Formblatt zu verwenden.  
  
7.6  Erstellung der Vorabkalkulation  
Kosten und Einnahmen sind jeweils netto, also ohne die 
jeweilige Umsatzsteuer auszuweisen.  
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7.6.1  Vorab-Kostenkalkulation  
Der Betreiber entwickelt die Vorabkalkulation (Ziff. 7.5) aus 
den Gesamtkosten seines Unternehmens wie folgt:   
• die Zuordnung der Kosten zu der Leistungseinheit, dif-

ferenziert nach Linienbündeln/Linien erfolgt sachge-
recht und nachvollziehbar nach objektiven Maßstäben. 
Der Betreiber beachtet hierbei Ziff. 5 des Anhangs der 
VO (EG) Nr. 1370/2007 (getrennte Rechnungslegung). 
Er wendet diese Aufteilungsmaßstäbe einheitlich für al-
le Leistungen für die Laufzeit der Liniengenehmigungen 
an, für die ein Ausgleich aus dieser allgemeinen Vor-
schrift gewährt wird.  

• Für die Abschnitte von Linien, die das Zuständigkeits-
gebiet der zuständigen Behörde überschreiten, erfolgt 
die Zuordnung der Kosten auf die Abschnitte der Linie 
in den Gebieten der jeweiligen zuständigen Behörden 
sachgerecht, nachvollziehbar und einheitlich nach den 
gleichen objektiven Maßstäben.  

• Der Betreiber erstellt seine Kalkulation nach nachvoll-
ziehbaren Maßstäben aus den tatsächlichen Kosten 
mindestens des Vorjahres und der Prognose der Kos-
tenentwicklung mithilfe sachgerechter Annahmen über 
die Entwicklung dieser Kosten für das Bewilligungsjahr. 
Der Betreiber erstellt diese Herleitung der Kostenkalku-
lation für alle Leistungen einheitlich. Soweit eine Ände-
rung dieser Herleitung erfolgt, wird diese Änderung für 
die Laufzeit der Liniengenehmigungen über eine Über-
leitungsrechnung nachvollziehbar auf die vorherige 
Kostenherleitung zurückgeführt.  

 
7.6.2   Vorab-Ertragskalkulation  
Der Betreiber entwickelt die Vorabkalkulation (Ziff. 7.5) aus 
den Gesamterträgen seines Unternehmens wie folgt:  
 
• Die Zuordnung der Erträge zu der Leistungseinheit, dif-

ferenziert nach Linienbündeln / Linien erfolgt sachge-
recht und nachvollziehbar nach objektiven Maßstäben. 
Er wendet diese Aufteilungsmaßstäbe einheitlich für al-
le Leistungen für die Laufzeit der Liniengenehmigungen 
an, für die ein Ausgleich aus dieser allgemeinen Vor-
schrift gewährt wird. Folgende Einnahmenpositionen 
sind mindestens zu berücksichtigen: 

• Abgeschätzte Fahrgelderlöse nach  “Einnahmen im 
Ausbildungsverkehr“ und  

• „Jedermanneinnahmen“ getrennt 
• Abgeschätzte gesetzliche Ausgleichsleistungen nach  § 

145 SGB IX  
• Abgeschätzte sonstige Einnahmen und/oder sonstige 

beantragte bzw. erwartete Ausgleichsleistungen/ Förde-
rungen 

• Kapitalerträge und –verzinsung (vgl. 8.2.3)  
 
7.6.3   Grundsätze / Testate 
Der Betreiber weist durch Eigenerklärung und auf Verlan-
gen durch Testat eines von ihm beauftragten Wirtschafts-
prüfers / Steuerberaters die Einhaltung der nachfolgend 
genannten Anforderungen nach:  
• die Anforderungen an die sachgerechte Zuordnung der 

Kosten / Erträge nach objektiven Maßstäben zu der 
Leistungseinheit, differenziert nach Linienbündeln / Li-
nien sind erfüllt; Ziff. 5 des Anhangs der VO (EG) Nr. 
1370/2007 ist beachtet (getrennte Rechnungslegung); 

• der Betreiber hat die Aufteilungsmaßstäbe für alle Leis-
tungen einheitlich angewendet;  
 
 
 
 

 
• für die Abschnitte von allen Linien, die das Zuständig-

keitsgebiet der zuständigen Behörde überschreiten ist 
die Aufteilung der Kosten / Erträge sachgerecht, nach-
vollziehbar und jeweils einheitlich nach den gleichen 
objektiven Maßstäben auf die Abschnitte der Linien in 
den Gebieten der jeweiligen zuständigen Behörden er-
folgt;  

• die Kalkulation ist nach nachvollziehbaren Maßstäben 
aus den tatsächlichen Kosten / Erträgen mindestens 
des Vorjahres und der Prognose der Kosten-
/Ertragsentwicklung erstellt; 

• die Herleitung der Kosten-/Ertragskalkulation erfolgt für 
alle Leistungen des Unternehmens einheitlich;   

• soweit Änderungen der Herleitung erfolgten, besteht 
eine Überleitungsrechnung, über die die Einheitlichkeit 
in Bezug auf die ursprüngliche Herleitung der Kosten-
/Ertragskalkulation nachvollzogen werden kann. 

 
8  Durchführung der Überkompensationskontrol-

le gemäß Anhang VO 1370  
8.1         Ermittlung der tatsächlichen Kosten und  
              Einnahmen  
 
Kosten und Einnahmen sind jeweils netto, also ohne die 
jeweilige Mehrwertsteuer auszuweisen. 
 
8.1.1 Ermittlung der tatsächlichen Kosten  
 
Die Ermittlung der tatsächlichen Kosten erfolgt für jede 
Leistungseinheit, differenziert nach Linienbündeln / Linien 
des Betreibers im Gebiet der zuständigen Behörde (Ziff. 
7.3) bzw. nach Maßgabe von Ziff.7.4 unter Einbeziehung 
grenzüberschreitender Linienabschnitte. 
Die tatsächlichen Kosten werden aus der Gewinn- und Ver-
lustrechnung des Unternehmens ermittelt und der Leis-
tungseinheit, differenziert nach Linienbündeln / Linien, nach 
dem gleichen Verfahren wie bei der Vorabkalkulation (Ziff. 
7.6) zugeordnet. 
Der Betreiber weist durch Testat eines von ihm beauftrag-
ten Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters die Einhaltung die-
ser Anforderungen entsprechend Ziff. 7.6 nach. 
 
8.1.2 Ermittlung der tatsächlichen Einnahmen  
 
Die Einnahmen aus dem Betrieb der Verkehre stehen den 
Betreibern zu.  
Maßgeblich sind die vom Betreiber mit der Leistungseinheit 
(Ziff. 2.2.2) tatsächlich erzielten Einnahmen.  
Diese Einnahmen werden wie folgt ermittelt:  

1. Zu ermitteln sind sämtliche im Zusammenhang mit 
der Leistung in der jeweiligen   
Leistungseinheit (Ziff. 2.2.2), erzielten Einnahmen 
bezogen auf das Bewilligungsjahr, differenziert nach 
Linienbündeln / Linien. Dies sind insbesondere: 
 
a) alle Einnahmen gemäß Einnahmenaufteilung als 

Anspruch zum maßgeblichen Stichtag (Ziff. 
10.3.3 lit. c),  

b) tatsächlich im Bewilligungsjahr zugeflossene 
Mittel aus Ausgleichszahlungen nach §§ 145 ff. 
SGB IX,  

c) alle sonstigen, dem Linienverkehr zuzurechnen-
den Erträge, z.B. aus Werbung, zum maßgebli-
chen Stichtag (Ziff. 10.3.3 lit. c), 
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d) Zuschüsse u.a. Zahlungen von Aufgabenträ-

gern, Kommunen o.a. öffentlichen Stellen       
(z.B. Schulträger, kreisangehörige Gemeinden, 
Mittel nach § 11 Abs. 2 bzw. § 11a Abs. 3 
ÖPNVG NRW), 

2. Soweit Fahrzeuge oder sonstige Betriebsmittel oder 
Anlagen gefördert wurden, die für die jeweilige Leis-
tungseinheit eingesetzt werden, und die Kosten der 
geförderten Betriebsmittel und Anlagen in der Höhe 
der Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
abgeschrieben werden sowie die Förderung über 
die Bildung von Sonderposten bilanziert wird, ist die 
Auflösung dieser Sonderposten als Ertrag zu be-
rücksichtigen. Andernfalls wird die Förderung kos-
tenmindernd berücksichtigt. 

Die dem Betreiber auf der Grundlage von Bewilligungsak-
ten der zuständigen Behörde zugeflossenen Ausgleichs-
zahlungen nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW sind hier noch 
nicht zu berücksichtigen. 
Der Betreiber errechnet die auf die Leistungseinheit, diffe-
renziert nach Linienbündeln / Linien, entfallenden tatsächli-
chen Einnahmen aus den tatsächlichen Gesamteinnahmen 
seines Unternehmens wie folgt: 
• Die Zuordnung der tatsächlichen Einnahmen zur Leis-

tungseinheit, differenziert nach Linienbündeln / Linien 
(einschließlich der Abgrenzung der Einnahmen auf 
Landesgrenzen überschreitenden Linien, Ziff. 6.4.1) er-
folgt sachgerecht und nachvollziehbar nach objektiven 
Maßstäben. Der Betreiber beachtet hierbei Ziff. 5 des 
Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 (Trennungsrech-
nung). Er wendet diese Aufteilungsmaßstäbe für alle 
Leistungen, für die ein Ausgleich aus dieser allgemei-
nen Vorschrift gewährt wird, für die Laufzeit der jeweili-
gen Liniengenehmigungen einheitlich an.  

• Für die Abschnitte von allen Linien, die das Zuständig-
keitsgebiet der zuständigen Behörde überschreiten, er-
folgt die Zuordnung der Einnahmen sachgerecht, nach-
vollziehbar und jeweils einheitlich nach den gleichen 
objektiven Maßstäben auf alle Abschnitte der Linien in 
den Gebieten der jeweiligen zuständigen Behörden. 

• Der Betreiber ermittelt die Zuordnung seiner tatsächli-
chen Einnahmen für alle Leistungen im Linienverkehr 
einheitlich. Soweit eine Änderung dieser Zuordnung er-
folgt, wird diese Änderung für die Laufzeit der Linienge-
nehmigungen über eine Überleitungsrechnung nach-
vollziehbar auf die vorherige Zuordnung zurückgeführt. 
Der Betreiber erstellt diese Herleitung der Kostenkalku-
lation für alle Leistungen einheitlich. Soweit eine Ände-
rung dieser Herleitung erfolgt, wird diese Änderung für 
die Laufzeit der Liniengenehmigungen über eine Über-
leitungsrechnung nachvollziehbar auf die vorherige 
Kostenherleitung zurückgeführt. 
Der Betreiber weist durch Testat eines von ihm zu be-
auftragenden Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters die 
Einhaltung der nachfolgend genannten Anforderungen 
nach:  
 

• die Anforderungen an die sachgerechte Zuordnung der 
Einnahmen nach objektiven Maßstäben auf die Leis-
tungseinheit differenziert nach Linienbündeln / Linien 
sind erfüllt; 

• die Anforderungen an die sachgerechte Zuordnung der 
Einnahmen bei grenzüberschreitenden Linien auf die 
Abschnitte der Linien in den Gebieten der jeweiligen 
zuständigen Behörden sind erfüllt; 

 
 

 
• der Betreiber hat die Aufteilungsmaßstäbe für alle Leis-

tungen einheitlich angewendet; Ziff. 5 des Anhangs der 
VO (EG) Nr. 1370/2007 ist beachtet (Trennungsrech-
nung); 

• die Zuordnung der Einnahmen erfolgt für alle Leistun-
gen des Unternehmens einheitlich;  

• soweit Änderungen der Zuordnung erfolgten, besteht 
eine Überleitungsrechnung, über die die Einheitlichkeit 
in Bezug auf die ursprüngliche Zuordnung der Einnah-
men nachvollzogen werden kann;  

 
8.2  Maßstab der Überkompensationskontrolle: Dif-

ferenz Kosten – Einnahmen im Bereich der zu-
ständigen Behörde 

Im Rahmen der Überkompensationskontrolle wird geprüft, 
inwieweit alle maßgeblichen Kosten (Ziff. 8.2.1) zuzüglich 
der angemessenen Kapitalverzinsung (Ziff. 8.2.3) über al-
len maßgeblichen Einnahmen (Ziff. 8.2.2) des Antragstel-
lers und im Bereich der zuständigen Behörde liegen. Der 
Ausgleich nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW ist begrenzt auf 
diesen Differenzbetrag (Ziff. 5.3). Liegen die maßgeblichen 
Einnahmen über den tatsächlichen Kosten zuzüglich der 
angemessenen Kapitalverzinsung, wird kein Ausgleich ge-
währt (Ziff. 10.3.4).  
 
Erbringt der Betreiber im Gebiet der zuständigen Behörde 
verschiedene Leistungseinheiten (vgl. Ziff. 2.2.2), erfolgt 
die Überkompensationskontrolle entsprechend der zuvor 
beschriebenen Vorgehensweise für jede dieser Leistungs-
einheiten getrennt. 
 
8.2.1 Maßgebliche Kosten 
Anzusetzen sind die tatsächlichen Kosten gemäß Ziff. 
8.1.1, es sei denn, diese übersteigen die sich aus den vor-
ab festgelegten Parametern und den tatsächlichen Mengen 
im Bewilligungsjahr ergebenden Kosten gemäß Ziff. 7.5 
und 7.6; in diesem Fall sind die tatsächlichen Kosten nur 
bis zu dem sich aus der Vorabkalkulation ergebenden Be-
trag anzusetzen (maßgebliche Kosten). 
 
8.2.2 Maßgebliche Einnahmen 
Maßgeblich sind die tatsächlichen Einnahmen gemäß Ziff. 
8.1.2. 
 
8.2.3 Angemessene Kapitalverzinsung 
Sofern der Betreiber keinen Nachweis im Sinne von Satz 3 
bis Satz 5 erbringt, kann vom Betreiber in der Regel die 
zulässige Höhe des angemessenen Gewinns bzw. der an-
gemessenen Kapitalverzinsung pauschalierend bezogen 
auf die Leistungseinheit entsprechend einer Umsatzrendite 
von bis zu 4,75 % berechnet werden. Der Betrag wird dann 
als Anteil in Höhe von bis zu 4,99 % der maßgeblichen 
Kosten ermittelt. 
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Auf Nachweis kann der Betreiber auch einen höheren an-
gemessenen Gewinn bzw. eine höhere angemessene Ka-
pitalverzinsung für sein Gesamtangebot im Bedienungsge-
biet des Aufgabenträgers einschließlich der gemeinwirt-
schaftlichen Verpflichtungen zugrunde legen. Der entspre-
chende Nachweis gilt als erbracht, wenn der Betreiber der 
zuständigen Behörde für seine Linien im Gebiet der zu-
ständigen Behörde bezogen auf vergleichbare Netze an-
hand konkreter, aktueller aussagekräftiger Einzeldaten o-
der alternativ anhand aktueller Marktstudien oder auf ande-
re geeignete objektive Weise konkret einen abweichenden 
branchenüblichen angemessenen Gewinn bzw. eine an-
gemessene Kapitalverzinsung für den maßgeblichen Bus-
sektor in vergleichbaren Märkten darlegt. Der angemesse-
ne Gewinn bzw. die angemessene Kapitalverzinsung wird 
als Anteil der maßgeblichen Kosten dargestellt. Die Darle-
gungen des Betreibers müssen durch die zuständige Be-
hörde nachprüfbar sein; hierbei sind wegen der Vergleich-
barkeit die tatsächlichen Strukturen anhand eines objekti-
ven Maßstabs zu beurteilen. Zu- und Abschläge aufgrund 
der jeweiligen Risikostruktur, Effizienz der Kostenstruktur 
und Nachfrageentwicklung, soweit sie auf die Verkehrsbe-
dienung zurückzuführen ist, sowie Qualität der Fahrzeuge 
und Anlagen werden berücksichtigt, wenn diese der zu-
ständigen Behörde vom Betreiber schlüssig und nachvoll-
ziehbar begründet werden. 
 
8.3 Regelungen zur Vermeidung einer Überkom-

pensation 
Ergibt die Prüfung nach Ziff. 8.2 bzw. die gemäß Ziff. 7.2 
durchgeführte Überkompensationsprüfung nach Maßgabe 
eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags, dass der sich 
nach Ziff. 6.5 ergebende rechnerische Anteil des Betreibers 
bzw. einer Leistungseinheit eines Betreibers (vgl. Ziff. 
2.2.2) an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW zu 
einer Überkompensation führen würde, dann ist im Rah-
men der endgültigen Bewilligung (Ziff. 10.3.3) der Aus-
gleich gemäß Ziff. 6.6 bis zur jeweiligen Grenze der Über-
kompensation abzusenken. 
Soweit Teilzahlungen/Abschläge aufgrund vorläufiger Be-
willigungsakte zu einer Überschreitung dieser Grenze ge-
führt haben, sind diese Überzahlungen rückabzuwickeln 
(Ziff. 10.3.3 lit. d). 
 
9 Anreizsystem gemäß Anhang VO (EG) Nr. 

1370/2007 
 
Gemäß Ziffer 7 des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 
muss das Verfahren zur Gewährung der Ausgleichsleistung 
in der allgemeinen Vorschrift einen Anreiz dafür geben, 
dass der Betreiber einer wirtschaftlichen Geschäftsführung 
aufrechterhält oder entwickelt, und dass die Personenver-
kehrsdienste in ausreichend hoher Qualität erbracht wer-
den.  
Mittel aus dieser allgemeinen Vorschrift können nur Betrei-
ber für die Linienverkehre in Anspruch nehmen, in denen 
die Fahrgäste die Mobilitätsgarantie NRW nutzen können. 
Die Mobilitätsgarantie NRW setzt den erforderlichen Anreiz 
zur Einhaltung von Pünktlichkeitsstandards als zentrale 
Qualitätsanforderung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Antrags- und Bewilligungsverfahren, Mitwir-

kungspflichten und Prüfrechte  
10.1  Antrag  
Der Ausgleich (Ziff. 5) wird nur auf Antrag gewährt. 
 
10.1.1 Antrag – Form 
 
Der Antrag kann nur schriftlich je Leistungseinheit durch 
vollständige Ausfüllung des Antragsformblattes bei der zu-
ständigen Behörde gestellt werden. Dabei können alle 
Leistungseinheiten des Betreibers aus Gründen der Ver-
waltungsvereinfachung in einem Antragsformblatt zusam-
mengefasst werden. Soweit der Betreiber im Gebiet der 
zuständigen Behörde mehrere Leistungseinheiten erbringt 
(vgl. Ziff. 2.2.2), erfolgt eine Aufschlüsselung der im An-
tragsformblatt abgefragten Daten auf diese Leistungsein-
heiten, differenziert nach Linienbündeln / Linien (Ziff. 2.2.3). 
Ein unvollständiger Antrag wird abgelehnt, wenn der Be-
treiber nicht binnen einer von der zuständigen Behörde ge-
setzten Frist von maximal vier Wochen ab Eingang einer 
entsprechenden Aufforderung die von der zuständigen Be-
hörde geforderten Unterlagen einreicht (Versagung, Ziff. 
10.3.4). 
 
10.1.2 Antrag – Frist  
 
Die Anträge sind bis zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres 
zu stellen.  
Wenn ein Betreiber nach Ablauf der vorgenannten Frist 
erstmals im Laufe des Bewilligungsjahres im Geltungsbe-
reich dieser allgemeinen Vorschrift tätig wird (d.h. erstmals 
Linienverkehre im Gebiet der zuständigen Behörde auf-
nimmt), hat er seinen Antrag unverzüglich nach Erhalt der 
diesbezüglichen personenbeförderungsrechtlichen Ge-
nehmigung bzw. Erlaubnis, spätestens aber am letzten Tag 
vor der Betriebsaufnahme zu stellen.   
Maßgeblich ist der Eingang des Antrags bei der zuständi-
gen Behörde. Verspätet eingegangene Anträge werden 
nicht berücksichtigt (Ausschlussfrist). 
 
10.2  Bewilligung – Form 
 
Die Gewährung bzw. Versagung des Ausgleichs erfolgt 
durch Verwaltungsakt (Bewilligungs- bzw. Versagungsakt). 
 
10.3 Bewilligungsakt und  verfahren  
10.3.1 Grundsätzliche Inhalte und Nebenbestimmun-

gen 
 
Im Bewilligungsakt wird die Höhe des Ausgleichs getrennt 
für die jeweiligen Leistungseinheiten eines Betreibers (Ziff. 
2.2.2) festgelegt und die Gewährung der Ausgleichszah-
lung geregelt, sofern nicht der Ausgleich versagt wird (Ziff. 
10.3.4). Hierzu ergeht zunächst ein nur vorläufiger Bewilli-
gungsakt (Ziff. 10.3.2). Die endgültige Festsetzung erfolgt 
durch den endgültigen Bewilligungsakt (Ziff. 10.3.3). Die 
Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung gemäß 
Ziff. 3 sowie die Einhaltung der Voraussetzungen nach Ziff. 
4.2 werden im Bewilligungsakt zur Bedingung für den Aus-
gleich gemacht.  
Die Einhaltung der weiteren Anforderungen gemäß Ziff. 4.3 
wird im Bewilligungsakt zur Auflage gemacht.  
In dem Bewilligungsakt werden ferner Regelungen, z.B. in 
Form von Auflagen und/oder Widerrufsvorbehalten, zur 
Durchsetzung der weiteren Verpflichtungen der Betreiber 
nach dieser allgemeinen Vorschrift, insbesondere zur 
Durchsetzung der Nachweis- und Kooperationspflichten 
nach Ziff. 10.3 bis 10.6 getroffen.  
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Außerdem enthält der Bewilligungsakt Regelungen für den 
Fall seiner vollständigen oder teilweisen Aufhebung (Rück-
nahme oder Widerruf) sowie – insbesondere im Fall der 
Nichterfüllung von Bedingungen und für den Fall der Über-
kompensation – für die Rückabwicklung des Ausgleichs 
und von Überzahlungen.   
 
10.3.2 Vorläufiger Bewilligungsakt  
 
Auf den Antrag des Betreibers ergeht nach Eingang aller 
für den Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift voll-
ständig und fristgerecht eingereichten Anträge gemäß Ziff. 
10.1 ein vorläufiger Bewilligungsakt für das Jahr, für das 
der Ausgleich begehrt wird (Bewilligungsjahr). Der Bewilli-
gungsakt soll dem Antragsteller spätestens zum 15. 5. des 
Bewilligungsjahres zugehen, aber nicht vor Rechtskraft des 
Bewilligungsbescheides des Landes NRW an den Aufga-
benträger. 
Mit dem vorläufigen Bewilligungsakt wird der voraussichtli-
che Bewilligungsbetrag als Ausgleich vorläufig festgesetzt 
und es werden auf dieser Grundlage Teilzahlun-
gen/Abschläge geregelt (Ziff. 11.1). Der vorläufige Bewilli-
gungsakt steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Be-
scheidung (10.3.3).  
Der voraussichtliche Bewilligungsbetrag wird aufgrund ei-
ner Prognose bezüglich des voraussichtlichen Anteils des 
jeweiligen Betreibers an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW gemäß Ziff. 6 für das Bewilligungsjahr be-
stimmt.  
 
a) Voraussichtliche Wagenkm 
Die hierfür maßgeblichen, vom jeweiligen Betreiber im Be-
willigungsjahr voraussichtlich zu erbringenden Wagenkm 
(vgl. Ziff. 6.5) sind aus den dem Betreiber für das Bewilli-
gungsjahr erteilten personenbeförderungsrechtlichen Ge-
nehmigungen bzw. Erlaubnissen und geltenden Fahrplä-
nen für die Linienverkehre des Betreibers abzuleiten. Maß-
geblich sind – vorbehaltlich lit. c) – die im Zeitpunkt der An-
tragstellung geltenden Genehmigungen bzw. Erlaubnisse 
und Fahrpläne. 
 
b) Voraussichtliche Erträge im Ausbildungsverkehr 
Die voraussichtlichen Erträge des Betreibers im Ausbil-
dungsverkehr (vgl. Ziff. 6.4) sind vom Betreiber für die nach 
Ziff. 10.3.2 lit. a) voraussichtlich zu erbringenden verkehrli-
chen Leistungen vorab zu kalkulieren und mit dem Antrag 
anhand von Vergangenheitswerten, soweit vorhanden, 
plausibel dazulegen. Hierbei sind, soweit vorhanden, Ein-
nahmenprognosen der jeweiligen Verkehrsverbünde und  
gemeinschaften zu berücksichtigen und mit Antragstellung 
vorzulegen. 
 
c) Zu berücksichtigende Leistungs- und Ertragsänderungen 
Soweit der Betreiber während des Bewilligungsjahres Ver-
kehre aufnehmen, erweitern, reduzieren oder einstellen 
wird, ist dies bei der Ermittlung der Wagenkm sowie bei der 
Prognose der Erträge des Betreibers im Ausbildungsver-
kehr grundsätzlich zu berücksichtigen, wenn im Zeitpunkt 
der Antragstellung (Ziff. 10.1) die entsprechenden (Ände-
rungs-)Genehmigungen bzw. Fahrplanzustimmungen be-
standskräftig sind bzw. durch Fristablauf enden bzw. (Teil 
)Entbindungen bestandskräftig vorliegen bzw. einstweilige 
Erlaubnisse erteilt wurden.  
 
 
 
 

 
Sofern der zuständigen Behörde zum Zeitpunkt der Erstel-
lung der vorläufigen Bewilligung eine rechtskräftige Ge-
nehmigung oder eine einstweilige Erlaubnis vorliegt, kön-
nen die im Vergleich zum Zeitpunkt der Antragstellung 
(Satz 1) entsprechenden Leistungs- und Einnahmeverän-
derungen im Rahmen der vorläufigen Bewilligung berück-
sichtigt werden.  
Abweichend von den Sätzen 1 und 2 können unterjährige 
Leistungs- und Einnahmenveränderungen insbesondere 
dann berücksichtigt werden, wenn die zuständige Behörde 
zum Zeitpunkt der Erstellung ihrer vorläufigen Bewilligung 
Anhaltspunkte dafür hat, dass dem Betreiber für Verkehre 
in ihrem Zuständigkeitsbereich keine oder eine geänderte 
Anschlussgenehmigung erteilt werden wird.In diesem Fall 
gelten folgende Grundsätze:  
− Im Rahmen der vorläufigen Bewilligung geht die zu-

ständige Behörde zunächst davon aus, dass unterjährig 
auslaufende Liniengenehmigungen dem Betreiber wie-
dererteilt werden, der diese Genehmigungen zum Zeit-
punkt der Antragstellung innehat. Der vorläufige Bewil-
ligungsbetrag, der auf die Berücksichtigung dieser Ver-
kehrsleistungen zurückzuführen ist, wird im Rahmen 
der vorläufigen Bewilligung gesondert ausgewiesen. 

− Wird die Anschlussgenehmigung im Anschluss an die 
vorläufige Bewilligung einem anderen als dem bisheri-
gen Betreiber erteilt, wird der vorläufige Bewilligungs-
bescheid des bisherigen Betreibers in der Weise geän-
dert, dass der vorläufige Bewilligungsbetrag um den 
nach Maßgabe des vorstehenden Satzes gesondert 
ausgewiesenen Teilbetrag reduziert wird.  

− Wird die Anschlussgenehmigung an einen anderen Be-
treiber erteilt, dem bereits eine vorläufige Bewilligung 
nach Maßgabe dieser Allgemeinen Vorschrift erteilt 
wurde, wird der vorgenannte Teilbetrag durch entspre-
chende Anpassung dessen vorläufiger Bewilligung auf  
diesen übertragen.  

− Wird die Anschlussgenehmigung an einen anderen Be-
treiber erteilt, dem bislang noch keine vorläufige Bewil-
ligung nach Maßgabe dieser Allgemeinen Vorschrift er-
teilt wurde, wird der vorgenannte Teilbetrag auf Antrag 
durch eine vorläufige Bewilligung auf diesen übertra-
gen. 

− Sollten die entsprechenden Verkehrsleistungen nach 
unterjährigem Auslaufen der Liniengenehmigungen 
gänzlich entfallen, weil sie entweder nicht wiederge-
nehmigt werden oder weil der neue Betreiber keinen 
Antrag nach Ziff. 10.1.2 Satz 2 gestellt hat, wird der 
vorgenannte gesondert ausgewiesene Teilbetrag durch 
Anpassung der vorläufigen Bewilligungen entsprechend 
Ziff. 6.7 auf alle Betreiber im Gebiet der hiesigen zu-
ständigen Behörde verteilt.  

− Eine Auszahlung des nach vorstehender Maßgabe ge-
sondert ausgewiesenen Teilbetrags an den bisherigen 
oder den neuen Betreiber erfolgt erst nach Bestands-
kraft der entsprechenden Anschlussgenehmigung.  

− Sofern die Verkehrsleistungen gänzlich entfallen, erfolgt 
die Auszahlung der Anteile des gesondert ausgewiese-
nen Teilbetrags an die Betreiber im Gebiet der zustän-
digen Behörde nach Bestandskraft der entsprechend 
geänderten vorläufigen Bewilligungen. 

 
Eine unterjährige Anpassung der vorläufigen Bewilligung 
bei anderen unterjährigen Leistungs- bzw. Einnahmenver-
änderungen findet nicht statt. 
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d) Voraussichtlicher Anteil an den Mitteln nach § 11a Abs. 
2 ÖPNVG NRW  
Der voraussichtliche Anteil des Betreibers an den Mitteln 
nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW wird auf dieser Grundlage 
– gegebenenfalls getrennt nach den von ihm erbrachten 
Leistungseinheiten (vgl. Ziffer 2.2) - von der zuständigen 
Behörde nach Ziff. 6.6 ermittelt. 
 
e) Voraussichtlicher Bewilligungsbetrag und Teilzahlun-
gen/Abschläge 
Aus den vorstehenden Regelungen ergibt sich der voraus-
sichtliche Bewilligungsbetrag. Auf diesen werden nach 
Maßgabe des vorläufigen Bewilligungsaktes Teilzahlungen 
in Form von Abschlägen geleistet. Diese sind gemäß Ziff. 
11.1 auf einen Bruchteil des voraussichtlichen Bewilli-
gungsbetrags begrenzt.  
 
f) Vorbehalte und nachträgliche abschließende Entschei-
dung 
Die Festsetzungen und Regelungen des vorläufigen Bewil-
ligungsaktes sind nur vorläufig und stehen unter dem Vor-
behalt der abschließenden Entscheidung durch den end-
gültigen Bewilligungsakt nach Ziff. 10.3.3. Eine Korrektur 
(Erhöhung oder Reduzierung) des Bewilligungsbetrags 
durch den endgültigen Bewilligungsakt sowie eine Rück-
abwicklung etwaiger Überzahlungen durch die mit dem 
endgültigen Bewilligungsakt vorzunehmenden Schluss-
rechnung bleibt ausdrücklich vorbehalten. Es wird darauf 
hingewiesen, dass sich nicht nur z.B. aus der Einnahmen-
aufteilung (vgl. Ziff. 6.4.5 und Ziff. 10.3.3), sondern unter 
anderem auch bei unterjährigen Leistungsänderungen und 
z.B. auch durch Hinzukommen oder Ausscheiden von wei-
teren Betreibern während des Bewilligungsjahres Verände-
rungen ergeben können.  
Ferner bleibt eine Änderung des vorläufigen Bewilligungs-
aktes für den Fall vorbehalten, dass der Betreiber Linien-
verkehre im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift 
vor Ablauf des Bewilligungsjahres ganz oder teilweise end-
gültig oder vorübergehend einstellt, ohne dass dies bereits 
nach vorstehender lit. c) berücksichtigt worden ist. In die-
sem Fall kann der vorläufige Bewilligungsakt durch einen 
weiteren vorläufigen oder durch den endgültigen Bewilli-
gungsakt ersetzt werden, und es können der vorläufige 
Bewilligungsbetrag neu festgesetzt und ggf. noch ausste-
hende Teilzahlungen/Abschläge geändert werden.    
 
10.3.3 Endgültiger Bewilligungsakt / Schlussabrechnung 
 
Mit dem endgültigen Bewilligungsakt wird die Höhe des 
Bewilligungsbetrags als Ausgleich (Ziff. 5) endgültig festge-
setzt. Ferner werden unter Berücksichtigung der Teilzah-
lungen / Abschläge ggf. noch zu leistende Nachzahlung 
bzw. die Rückabwicklung von Überzahlungen geregelt 
(Schlussabrechnung). 
a) Zeitlicher Ablauf 
Der endgültiger Bewilligungsakt erfolgt, nachdem die erfor-
derlichen Daten zur 
− Ermittlung des Anteils an den Mitteln nach § 11a 

ÖPNVG NRW (vgl. Ziff.6) und  
− zur Durchführung der Überkompensationskontrolle 

nach VO (EG) Nr. 1370/2007 (vgl. Ziff. 8)  
 
endgültig vorliegen, spätestens aber zum 30.9. des zweiten 
dem Bewilligungsjahr folgenden Jahres. 
 
 
 
 

 
b) Vorgehensweise/Datengrundlage 
Die zuständige Behörde ermittelt den endgültigen Anteil 
des jeweiligen Betreibers an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW – gegebenenfalls nach den von ihm erbrach-
ten Leistungseinheiten (vgl. Ziffer 2.2) - nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift und setzt diesen Betrag als 
Ausgleich endgültig fest. 
Hierbei legt sie die gemäß lit. c) vom Betreiber zu erbrin-
genden Nachweise bzw. die gemäß lit. c) von ihr festgeleg-
ten Werte zugrunde. Soweit hiernach keine endgültigen 
Daten vorliegen, wird der endgültige Betrag auf der Basis 
der vorläufigen Daten ermittelt. Soweit keine vorläufigen 
Daten vorliegen oder diese mit erheblichen Unsicherheiten 
belastet sind, kann die zuständige Behörde eine eigene 
Schätzung der betreffenden Werte vornehmen und auf die-
ser Basis den Betrag endgültig festlegen. Eine nachträgli-
che Korrektur dieses Betrags auf der Basis später verfüg-
barer Daten, insbesondere wegen nachträglicher Ergebnis-
se der Einnahmenaufteilung, findet nicht statt.  
Die zuständige Behörde ermittelt den endgültigen Bewilli-
gungsbetrag wie folgt: Zunächst errechnet sie auf Basis der 
vorgenannten Datengrundlage für alle Betreiber – ggf. ge-
trennt nach den von ihnen erbrachten Leistungseinheiten 
(vgl. Ziff. 2.2.2) – den jeweiligen rechnerischen Anteil an 
den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW gemäß Ziff. 
6.6. Sodann führt sie für alle Betreiber bzw.  Leistungsein-
heiten, für die das nach Ziff. 7.2 erforderlich ist, gemäß Ziff. 
8 die Überkompensationskontrolle unter Beachtung der Pa-
rameter nach Ziff. 7 sowie unter Berücksichtigung des An-
reizes nach Ziff. 9 durch. Wenn die Überkompensations-
kontrolle gemäß Ziff. 7.2 auf der Grundlage eines öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags erfolgt, legt die zuständige 
Behörde das Ergebnis dieser Prüfung zugrunde (vgl. lit. c). 
Soweit hiernach bei einem Betreiber bzw. einer von ihm 
erbrachten Leistungseinheit der rechnerische Anteil nach 
Ziff. 6.6 die Grenze der Überkompensation (Ziff. 8.2) über-
schreitet, wird der Ausgleich für diesen Betreiber bzw. für 
die entsprechende von ihm erbrachte Leistungseinheit auf 
den der Grenze der Überkompensation entsprechenden 
Betrag festgesetzt (Ziff. 8.3). Die verbleibende Differenz 
wird, sobald der Rückforderungsbescheid rechtskräftig und 
der zurückgeforderte Betrag eingegangen ist, gemäß Ziff. 
6.7 auf die übrigen Betreiber unter Einbeziehung der übri-
gen Leistungseinheiten des betreffenden Betreibers – je-
weils bis zur Grenze der Überkompensation – verteilt. 
 
c) Mitwirkungspflicht des Betreibers  
Eine erneute Antragstellung seitens des Betreibers ist für 
den endgültigen Bewilligungsakt nicht erforderlich. Der Be-
treiber hat bis zum 15.04.  des zweiten dem Bewilligungs-
jahr folgenden Jahres der zuständigen Behörde die erfor-
derlichen Nachweise (vgl. Ziff. 10.4) zu übergeben. Hierfür 
sind die erforderlichen Daten mit Stichtag zum 31.03. des 
zweiten dem Bewilligungsjahr folgenden Jahres anzuge-
ben.  
 
Im Fall von Ziff. 7.2 hat er das Ergebnis der jährlichen 
Überkompensationskontrolle aufgrund des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags mitzuteilen, soweit die Überkom-
pensationskontrolle nicht von der hiesigen Behörde selbst 
durchgeführt wurde oder ihr die prüfende Behörde das Er-
gebnis zur Verfügung stellt. 
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Die zuständige Behörde kann weitere Unterlagen anfordern 
und die Angaben überprüfen. Soweit der Betreiber seinen 
diesbezüglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, wird die 
zuständige Behörde die entsprechenden Daten aufgrund 
eigener Bewertungen festlegen und den Ausgleich auf die-
ser Grundlage festsetzen. Alternativ kann die Behörde den 
Ausgleich ganz oder teilweise versagen (Ziff. 10.3.4).  
d) Schlussabrechnung 
Ausgehend von dem endgültig festgesetzten Bewilligungs-
betrag stellt die zuständige Behörde unter Berücksichti-
gung der dem Betreiber gewährten und zugeflossenen 
Teilzahlungen/Abschläge fest, inwieweit eine Unter- oder 
Überzahlung erfolgt ist (Schlussabrechnung). Im endgülti-
gen Bewilligungsakt wird dementsprechend eine ggf. erfor-
derliche Nachzahlung gewährt oder die Rückabwicklung 
einer ggf. erfolgten Überzahlung geregelt (vgl. Ziff. 11.2). 
 
10.3.4 Versagung des Ausgleichs 
 
Wenn nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift der 
beantragte Ausgleich versagt wird, etwa im Fall der Verfris-
tung (Ziff. 10.1) oder der Verletzung von Mitwirkungspflich-
ten (z.B. Ziff. 10.3.3) oder weil die Voraussetzungen für ei-
ne Ausgleichsgewährung nicht vorliegen, ergeht eine Ver-
sagung durch Verwaltungsakt. Soweit bereits (Über-
)Zahlungen aufgrund eines vorläufigen Bewilligungsaktes 
erfolgt sind, werden diese rückabgewickelt (vgl. Ziff. 11.2). 
Dasselbe gilt im Fall der Nichterfüllung von im Bewilli-
gungsakt geregelten Bedingungen sowie im Fall der Auf-
hebung (Rücknahme oder Widerruf) des Bewilligungsaktes.  
 
10.4  Darlegungs- und Nachweispflicht des Betrei-

bers 
 
Der Betreiber trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für 
sämtliche in dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Vo-
raussetzungen und Anforderungen an die Gewährung des 
Ausgleichs. Er ist verpflichtet, sämtliche für die Durchfüh-
rung dieser allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben 
vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Er erfüllt die-
se Verpflichtungen insbesondere bei Antragstellung (Ziff. 
10.1) und durch seine Mitwirkungspflichten gemäß Ziff. 
10.3.3. lit. c). Hierzu legt er der zuständigen Behörde ins-
besondere die nachstehend genannten Daten vor. Weiter-
gehende Nachweispflichten können sich außerdem aus 
Ziff. 10.6 ergeben.  
 
10.4.1 Antragstellung 
 
Mit Antragstellung weist der Betreiber der zuständigen Be-
hörde in Bezug auf das jeweilige Bewilligungsjahr nach 
- den ggf. für eine Leistungseinheit (Ziff. 2.2.2) vorhan-

denen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (Ziff. 7.2), 
- das ggf. nach § 9 Abs. 2 PBefG genehmigte Linienbün-

del (Ziff. 2.2.3.1 lit. a),  
- ggf. die Zugehörigkeit der Linien des Betreibers zu ei-

nem Linienbündel, in dem bestimmte Linien von ande-
ren Betreibern bedient werden (Ziff. 2.2.3.1 lit. c), bzw. 

- ggf. vorhandene wirtschaftliche und verkehrliche Ver-
flechtungen der von ihm betriebenen Linien (Ziff. 2.2.3.1 
lit. b). 

 
 
 
 
 
 

 
Betreiber, die Übergangs-, Anerkennungs- und/oder Haus-
tarife gemäß Ziff. 3.5 anwenden, teilen der zuständigen 
Behörde mit Antragstellung die bei ihnen geltenden Zeit-
fahrausweise des Ausbildungsverkehrs mit. Der Betreiber 
weist nach, dass die Tarife den Anforderungen an die Min-
destermäßigung entsprechen (Ziff. 3.5). 
 
Ferner teilt der Betreiber der zuständigen Behörde mit An-
tragstellung für das jeweilige Bewilligungsjahr mit  
- die Anzahl der voraussichtlich vom Betreiber in NRW zu 

fahrenden Wagenkilometer im Linienverkehr (Ziff. 
10.3.2. lit. a), 

- die Anzahl der voraussichtlich vom Betreiber im Gebiet 
der zuständigen Behörde zu fahrenden Wagenkilometer 
im Linienverkehr (10.3.2. lit. a) bezogen auf Leistungs-
einheiten, differenziert nach Linienbündeln / Linien, 

- die Höhe der voraussichtlich von ihm erzielten Netto-
Erträge im Ausbildungsverkehr in NRW (10.3.2. lit. b). 

 
Mit dem Antrag übermittelt der Betreiber der zuständigen 
Behörde bezogen auf seine jeweiligen Leistungseinheiten 
(Ziff. 2.2.2), differenziert nach Linienbündeln / Linien (Ziff. 
2.2.3) für das jeweilige Bewilligungsjahr außerdem 
- die Vorabkalkulation der Kosten und Erträge gemäß 

Formblatt (Ziff. 7.5) sowie 
- eine Eigenerklärung und auf Verlangen ein Testat eines 

Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters, das die Einhaltung 
der für die Erstellung der Vorabkalkulation der Kosten 
geltenden Anforderungen bestätigt (Ziff. 7.6).  

 
10.4.2 Mitwirkungspflicht im Rahmen der endgültigen 

Bewilligung 
 
Für die endgültige Bewilligung (Ziff. 10.3.3) gibt der Betrei-
ber der zuständigen Behörde im Rahmen seiner Mitwir-
kungspflicht nach Ziff. 10.3.3 lit. c) für das Bewilligungsjahr 
an: 
- die vom Betreiber tatsächlich erzielten Netto-Erträge im 

Ausbildungsverkehr in NRW (Ziff. 6.4), ggf. aufge-
schlüsselt nach den von ihm erbrachten Leistungsein-
heiten, differenziert nach Linienbündeln/Linien. 

- die vom Betreiber tatsächlich im Antragsjahr in NRW 
insgesamt sowie im Gebiet der zuständigen Behörde 
erbrachten Wagenkilometer im Linienverkehr je Leis-
tungseinheit, differenziert nach Linienbündeln / Linien 
einschließlich der in NRW auf grenzüberschreitenden  
Linien erbrachten Wagenkilometer; gesondert ausge-
wiesen werden die hiervon ggf. auf Stadtbahnen in 
Doppeltraktion entfallenden Wagenkilometer (Ziff. 6.5); 

 
Soweit nicht aufgrund Ziff. 7.2 die Regelungen eines öffent-
lichen Dienstleistungsauftrages für die Überkompensati-
onskontrolle maßgeblich sind, gibt der Betreiber der zu-
ständigen Behörde bezogen auf seine Leistungseinheiten 
(Ziff. 2.2.2), gegebenenfalls differenziert nach  Linienbün-
deln / Linien (Ziff. 2.2.3) für die Durchführung der Über-
kompensationskontrolle an: 
− die Höhe der  tatsächlichen Kosten (Ziff. 8.1.1) zuzüg-

lich der angemessenen Kapitalverzinsung (Ziff. 8.2.3) 
und die Höhe der  tatsächlichen Einnahmen (Ziff. 8.1.2). 
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Durch Testat eines Wirtschaftsprüfers/ Steuerberaters be-
stätigt der Betreiber hierbei die Einhaltung der für die Er-
mittlung der tatsächlichen Kosten geltenden Anforderungen 
gemäß Ziff. 8.1.1 und die Einhaltung der für die Ermittlung 
der tatsächlichen Einnahmen geltenden Anforderungen 
gemäß Ziff. 8.1.2, die Einhaltung der Anforderungen an die 
angemessene Kapitalverzinsung gemäß Ziff. 8.2.3 sowie 
die Höhe der tatsächlichen Kosten und Einnahmen.  
 
Der Betreiber weist der zuständigen Behörde zudem nach, 
dass  
- im Bewilligungsjahr die Verkehre vom Betreiber gemäß 

den erteilten Genehmigungen/Erlaubnissen/Fahrplänen 
durchgeführt worden sind (Ziff. 4.3.1).  

- die Fahrgäste im Antragsjahr die Mobilitätsgarantie 
NRW in Anspruch nehmen konnten (Ziff. 9)  

 
10.5 Anforderung weiterer Unterlagen und Prü-

fungsrecht der zuständigen Behörde 
 
Die zuständige Behörde kann die vom Betreiber nach die-
ser allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nach-
weise, Kalkulationen, Testate u.Ä. selbst oder durch einen 
von ihr bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten 
bzw. zu verpflichtenden Dritten prüfen lassen, wenn und 
soweit berechtigte Zweifel bestehen.  
Der Betreiber ist verpflichtet, auf Verlangen der zuständi-
gen Behörde oder dem von ihr beauftragten Dritten Einblick 
in die hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren.  
Gemäß § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW unterliegt die Verwen-
dung der Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW durch die zu-
ständigen Behörden der Prüfung durch den Landesrech-
nungshof. Der Landesrechnungshof kann die Verwendung 
der an die Betreiber weitergeleiteten Mittel unmittelbar bei 
den Betreibern prüfen. Der Betreiber ist verpflichtet, diese 
Prüfung zu unterstützen und dem Landesrechnungshof 
insbesondere den hierfür erforderlichen Einblick in die Un-
terlagen zu gewähren. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Verpflichtungen 
des § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW auch für die Zeit nach Er-
lass des endgültigen Bewilligungsbescheids und im Fall 
eines Außerkrafttretens dieser allgemeinen Vorschrift fort-
gelten. 
 
10.6 Veröffentlichung nach Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 

1370/2007 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die zuständige Behörde 
über die aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift bewilligten 
Ausgleichszahlungen berichtspflichtig nach Art. 7 Abs. 1 
VO (EG) Nr. 1370/2007 ist. Betreiber, denen ein Ausgleich 
aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, kön-
nen sich insoweit nicht auf eine Vertraulichkeit bzw. Ge-
heimhaltung der von ihnen gemachten Angaben berufen. 
Es liegt im Ermessen der zuständigen Behörde, den Be-
richt im Rahmen der Vorgaben des Art. 7 Abs. 1 VO (EG) 
Nr. 1370/2007 zu gestalten und zu entscheiden, welche 
Informationen in welchem Detaillierungsgrad hierzu veröf-
fentlicht werden. Sofern dies für die Gewährleistung der 
Berichtspflicht nach Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 
erforderlich ist, kann die zuständige Behörde Daten, die im 
Zusammenhang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, 
auch nachträglich von den Betreibern einfordern. 
 
 
 
 

 
11 Abwicklung der Zahlungen 
11.1  Abschläge/Teilzahlungen  
 
Durch den vorläufigen Bewilligungsakt (Ziff. 10.3.2) werden 
Abschläge/Teilzahlungen wie folgt gewährt und durchge-
führt: 
- nach Bestandskraft des vorläufigen Bewilligungsakts 60 

% auf den voraussichtlichen Bewilligungsbetrag, frühes-
tens zum 1. 6. des Bewilligungsjahres. 

- Zum 15.10. des Bewilligungsjahres 35 % auf den vo-
raussichtlichen Bewilligungsbetrag.  
 

 
Die übrigen 5 % werden analog zu dem im vorstehenden 
Spiegelstrich aufgeführten Termin auf ein durch den Be-
treiber eingerichtetes und der zuständigen Behörde mitge-
teiltes Notar-Anderkonto geleistet. Eine Verrechnung des 
auf das Notar-Anderkonto eingezahlten Anteils der dritten 
Teilzahlung findet mit der Schlussabrechnung nach Ziff. 
11.2 statt.  
Auf die Einrichtung eines Notar-Anderkontos kann verzich-
tet und der Anteil auf das vom Verkehrsunternehmen be-
nannte Konto ausgezahlt werden, insbesondere 
- wenn der Anteil einen Betrag von 5.000 € unterschrei-

tet, oder 
- für einen Linienverkehr im Zuständigkeitsbereich des 

Aufgabenträgers (Ziff. 2.2) ein öffentlicher Dienstleis-
tungsauftrag im Sinne des Art. 3 Abs. 1 VO (EG) Nr. 
1370/2007 (z.B. Betrauung oder Verkehrsvertrag ent-
sprechend Art. 8 Abs. 3 VO (EG) Nr. 1370/2007) be-
steht. 

 
Die Zahlung erfolgt mittels Überweisung auf ein vom Be-
treiber mit Antragstellung anzugebendes Konto. 
 
11.2 Schlusszahlung bzw. Rückabwicklung 
 
Binnen zwölf Werktagen nach Bestandskraft des endgülti-
gen Bewilligungsaktes (Ziff. 10.3.3) erfolgt die Schlusszah-
lung, soweit dem Betreiber nach der Schlussabrechnung 
noch Mittel zustehen.  
Soweit der Betreiber nach der Schlussabrechnung eine 
Überzahlung erhalten hat, kann diese mit (Abschlags-) 
Zahlungen aufgrund einer etwaigen weiteren (vorläufigen) 
Bewilligung von Mitteln verrechnet werden. Andernfalls hat 
der Betreiber die Mittel binnen einer im endgültigen Bewilli-
gungsakt zu bestimmenden Frist an die zuständige Behör-
de mittels Überweisung auf das von der Behörde anzuge-
bende Bankkonto zurückzuzahlen; Überzahlungen, die sich 
aufgrund einer Überkompensation ergeben, sind ab Zu-
gang des Betrages beim Betreiber mit einem Zinssatz von 
5 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen.  
Eine Verzinsung im Fall der Unterzahlung findet nicht statt. 
 
12 Rechtskraft, Inkrafttreten 
Diese Änderungssatzung tritt gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 KrO 
NRW am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
13 Außerkrafttreten 
Diese Satzung tritt durch gesonderten Beschluss oder bei 
Außerkrafttreten des § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW außer 
Kraft. 
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Detmold, den 16.12.2014 
 
gez. 
Heuwinkel 
Landrat 
 
Anlage 
 
Anlage 1: „Vermerk zum Referenzticket“ zur Allgemei-
nen Vorschrift des Kreises Lippe für die Ausbildungs-
verkehr-Pauschale nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW  in 
der Fassung vom 15.12.2014 
 
Begründung und Zuordnung des Referenztickets für den 
Ausbildungstarif im Rahmen des ÖPNVG NRW § 11 a 
Ausbildungsverkehr-Pauschale für den Gemeinschaftstarif 
„Der Sechser“ 
 
Grundlage 
• ÖPNVG NRW, gültig ab 01.01.2011 
• Hinweise zur Erstellung der Allgemeinen Vorschrift 

nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW des Landes 
NRW vom 11.05.11 

• EU-Verordnung 1370/2007 
• Tarifbestimmungen Gemeinschaftstarif „Der Sechser“ 
 
Einleitung 
Im Rahmen des ÖPNVG NRW § 11a ist es erforderlich, ein 
Referenzticket des allgemeinen Tarifs ("Jedermann"-Tarif) 
im Rahmen der Allgemeinen Vorschrift zur Anwendung von 
Höchsttarifen anzugeben. 
Der Referenznachweis ist Bestandteil der Allgemeinen 
Vorschrift, die von den Aufgabenträgern im Rahmen der 
Anwendung von Höchsttarifen im Ausbildungsverkehr gem. 
EU-Verordnung 1370/2007 aufzustellen ist. 
 
Angebote im Ausbildungstarif 
Im Gemeinschaftstarif „Der Sechser“ einschließlich der 
Übergangstarife (Kragenregelung in den Tarifraum Hoch-
stift, Münsterland und Ruhr-Lippe) werden folgende Ausbil-
dungstarife angeboten, für die der Aufgabenträger in der 
Allgemeinen Vorschrift Höchsttarife festsetzt: 
 
• Monatstickets im Ausbildungsverkehr (SMK) gem. Ta-

rifbestimmungen 6.8.2 
• Schulwegtickets (SWT) gem. Tarifbestimmungen 6.8.3 

(Bezug nur über Schulträger) 
• Semestertickets gem. Tarifbestimmungen 7.4 (Angebot 

gemäß vertraglicher Vereinbarung mit der Studieren-
denschaft) 

Der Personenkreis der Anspruchsberechtigten ergibt sich 
aus den aktuellen Tarifbestimmungen gemäß Ziffer 6.8.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monatstickets im Ausbildungsverkehr (SMK) 
 
Das Monatsticket im Ausbildungsverkehr zählt zum Kern-
bestandteil des Ausbildungsverkehrs. Es hat seine Marktre-
levanz bei den Schulträgern, Auszubildenden und Schü-
lern, die keinen Anspruch auf Übernahme der Fahrtkosten 
gemäß Schülerfahrkostenverordnung haben (Schüler-
selbstzahler). Das Monatsticket im Ausbildungsverkehr be-
zieht sich auf die Fahrten im Ausbildungsverkehr vom 
Wohnort zum Ort der Schule bzw. des Ausbildungsbetriebs 
und/oder der Berufsschule und zurück (tarifgebietsbezo-
gen). Es gilt einen Kalendermonat ohne zeitliche Ein-
schränkung. Aufgrund des Personenkreises der An-
spruchsberechtigten ist das Monatsticket im Ausbildungs-
verkehr nicht übertragbar und hat keine Mitnahmemöglich-
keit. 
 
Schulwegtickets (SWT) 
Beim SWT werden im Vergleich zur SMK zur Kostenredu-
zierung bei den Schulträgern und in Folge der Kürzungen 
der Ausgleichsleistungen des Landes Einschränkungen im 
Geltungs- und Gültigkeitsbereich, insbesondere in Bezug 
auf den Freizeitnutzen der Fahrausweise vorgenommen. 
Das Schulwegticket bezieht sich auf den Ausbildungsver-
kehr von der Wohnung bis zur Schule und zurück (halte-
stellenbezogen) und ist ein reines Ausbildungsticket, das 
sich auf die zeitlichen und räumlichen Kernfunktionen im 
Ausbildungsverkehr beschränkt. Es gilt deshalb für einen 
Kalendermonat und berechtigt nur zu Fahrten an Schulta-
gen und zwar montags bis freitags von Betriebsbeginn bis 
18:00 Uhr sowie samstags bis 14:00 Uhr. An Sonn- und 
gesetzlichen Feiertagen und während der Schulferien in 
NRW haben Schulwegtickets keine Gültigkeit, da in diesem 
Zeitraum keine Ausbildungsfahrten erforderlich sind. Da 
der Freizeitnutzen gegenüber dem Monatsticket Ausbil-
dungsverkehr geringer ist (Haltestellenbezug und zeitliche 
Grenze) aber auch weil Fahrten zu Ausbildungszwecken 
außerhalb der genannten zeitlichen und räumlichen Kern-
funktionen im Ausbildungsverkehr nicht möglich sind, wird 
beim Schulwegticket ein höherer Rabatt vom Referenzti-
cket gewährt. 
Ein Vertrieb des Schulwegtickets über den freien Verkauf 
erfolgt nicht. Wie beim Monatsticket im Ausbildungsverkehr 
besteht keine Übertragbarkeit und Mitnahmemöglichkeit. 
 
Semestertickets 
Das Semesterticket ist ebenfalls Kernbestandteil des Aus-
bildungsverkehres. Es hat seine Marktrelevanz ausschließ-
lich bei den Studenten. Das Semesterticket ist eine Weiter-
entwicklung des Monatstickets im Ausbildungsverkehr. Es 
gilt für ein Semester ohne zeitliche Einschränkung. Das 
Semesterticket wird nur angeboten, wenn eine vertragliche 
Vereinbarung zwischen der Studierendenschaft und der 
OWL Verkehr GmbH für die Verkehrsunternehmen abge-
schlossen wurde. Grundlage der vertraglichen Vereinba-
rung sind die Tarife des Ausbildungsverkehrs (Monatsti-
ckets im Ausbildungsverkehr) auf Basis eines Solidarmo-
dells. Die Kalkulation des Semestertickets erfolgt auf Basis 
des Monatstickets im Ausbildungsverkehr über den Nut-
zungsgrad der Studierendenschaft nach dem Solidarprinzip 
aller Studierenden des jeweiligen Studienstandortes. Eine 
Übertragbarkeit und Mitnahmemöglichkeit beim Semester-
ticket besteht nicht. In der Referenzbewertung ist das Se-
mesterticket wie das Monatsticket im Ausbildungsverkehr 
zu behandeln. 
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Referenzticket 
Als Referenzticket des Regeltarifs des Gemeinschaftstari-
fes „Der Sechser“ zu den obengenannten Ausbildungstari-
fen wird im weiteren Verfahren das Monatsticket angesetzt. 
In der Tabelle 1 sind die jeweiligen Referenzen zum Aus-
bildungstarif dargestellt. 

Monatsticket  Preisstufenabhängig  
Gültig für einen Kalender-
monat 
Nicht übertragbar (perso-
nenbezogen) 
Keine Mitnahmemöglichkeit 
weiterer Personen* 

Monatstickets im Aus-
bildungsverkehr** 

 Preisstufenabhängig  
Gültig für einen Kalender-
monat 
Nicht übertragbar (perso-
nenbezogen) 
Keine Mitnahmemöglichkeit 
weiterer Personen 

Schulwegticket  Preisstufenabhängig  
Gültig für einen Kalender-
monat - Ausgabe als Schul-
jahresticket 
Nicht übertragbar (perso-
nenbezogen) 
Keine Mitnahmemöglichkeit 
weiterer Personen 

Tabelle 1: Referenzen zum Ausbildungstarif 
 
Fußnoten: 
*) Mit folgenden Ausnahmen: Montags bis freitags nach 
19:00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und gesetzlichen 
Feiertagen ohne Zeiteinschränkung können mit dem Mo-
natsTicket der Inhaber und bis zu 4 weitere Personen, ma-
ximal zwei Personen ab 15 Jahren, die Verkehrsmittel für 
beliebig viele Fahrten innerhalb des räumlichen Geltungs-
bereichs benutzen. Anstelle von Personen können alterna-
tiv auch Fahrräder mitgenommen werden. 
**) Die Referenz zum Semesterticket erfolgt über das Mo-
natsticket im Ausbildungsverkehr, vgl. Absatz Semesterti-
ckets 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende  2. Änderungssatzung der „Allgemeinen 
Vorschrift des Kreises Lippe 
für die Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW“ wird hiermit öffentlich  
bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen,  dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. der Kreisordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht  mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden 

 

 
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher bean-

standet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 

Kreis Lippe vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  

 
Detmold, den 16.12.2014 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
 
 
gez. F. Heuwinkel 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
620 Bekanntmachung des Entwurfs der Haushalts-

satzung des Kreises Lippe für das Haushalts-
jahr 2015 

 
Aufgrund des § 54 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in der 
derzeit geltenden Fassung wird bekannt gemacht, dass der 
Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Lippe für das 
Haushaltsjahr 2015 mit Haushaltsplan und Anlagen wäh-
rend der Dauer des Beratungsverfahrens (bis zur beschlie-
ßenden Kreistagssitzung am 09.03.2015) während der 
Dienststunden im Bürgerservice der Kreisverwaltung Lippe 
in Detmold, Felix – Fechenbach - Str. 5 in 32756 Detmold, 
zur Einsicht öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können innerhalb einer Frist vom  
 

05.01.2015 bis 19.01.2015 
 
von kreisangehörigen Gemeinden, deren Einwohnern und 
Abgabepflichtigen erhoben werden. 
 
Die Einwendungen können schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Landrat des Kreises Lippe, Felix – Fechenbach - Str. 
5 in 32756 Detmold, erhoben werden. 
 
Detmold, den 29.12.2014 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
In Vertretung 
 
 
Schäfer 
Kämmerer  

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
621 Entgeltordnung für die städtischen Bäder 
 
Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat in seiner Sitzung am 
10.12.2014 folgende Entgeltordnung beschlossen: 
 
Tageskarten: 

Erwachsene   4,00 € 
Ermäßigte Personen   2,00 € 
Kinder und Jugendliche mit 
Sozialpass der Stadt Bad Sal-
zuflen („grüne Karte“) 

1,00 € 

Familien:   
     je Erwachsener   4,00 € 
     und je eigenem Kind bis 
einschließlich 17 Jahre 
(Nachweis)   

1,00 € 

 
Mehrfachkarten:  

10er Karte Erwachsene  36,00 € 
10er Karte ermäßigte Perso-
nen 

18,00 € 

50er Karte Erwachsene   160,00 € 
50er Karte ermäßigte Perso-
nen 

80,00 € 

  
Saisonkarten Bega-Bad:   

Erwachsene   85,00 € 
Ermäßigte Personen und In-
haber der Ehrenamtskarte 
NRW  

42,50 € 

Familien:   
     ein Erwachsener und eige-
ne Kinder bis einschließlich 17 
Jahre (Nachweis) 

150,00 € 

 
Kursangebote / Sonstiges:  

Schwimmunter-
richt Kinder und 
Jugendliche  

(15 Übungs-
einheiten á 
4,50 €) 

67,50 € 

Schwimmunter-
richt Erwachsene   

(15 Übungs-
einheiten á 
6,50 €) 

97,50 € 

Aquafitness   (10 Übungs-
einheiten á 
6,50 €) 

65,00 € 

Baby- und Klein-
kinderschwimmen
   

(10 Übungs-
einheiten á 
6,50 €) 

65,00 € 

Verleih von 
Schwimmbadarti-
keln   

 1,50 € 

 
Bei Bedarf kann die Anzahl der Übungseinheiten ange-
passt werden. Die Abrechnung erfolgt dann nach der tat-
sächlichen Anzahl der durchgeführten Übungseinheiten.  
Bei allen Kursangeboten ist der Eintritt für die teilnehmende 
Person inklusive, beim Baby- und Kleinkinderschwimmen 
ist der Eintritt für bis zu zwei erwachsene Begleitpersonen 
inklusive. 
 
 
 
 
 
 

 
Erklärungen: 

- Kinder unter einem Meter und amtlich anerkannte 
Begleiter von Schwerbehinderten (Merkzeichen B im 
Ausweis) haben freien Eintritt 

- Gelöste Tages- und Mehrfachkarten verlieren beim 
Verlassen des Bades ihre Gültigkeit 

- Mehrfachkarten sind übertragbar und gelten für das 
Hallenbad Lohfeld und das Freibad Bega-Bad. Sie 
sind einlösbar bis zu drei Jahre ab Schluss des Jah-
res, in dem die Karte gekauft wurde 

- Saisonkarten sind nicht übertragbar und gelten für 
das Freibad Bega-Bad für eine Saison 

- Ermäßigte Personen sind 
o Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jah-

re 
o Schülerinnen und Schüler sowie Studierende bis 

einschließlich 26 Jahre (Nachweis durch Schü-
ler- oder Studentenausweis) 

o Personen mit Sozialpass der Stadt Bad Salzuflen 
(„grüne Karte“) 

o Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinde-
rung von mindestens 50 % (Nachweis durch 
Schwerbehindertenausweis)  

 
 
Diese Entgeltordnung tritt am 01.01.2015 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Entgeltordnung vom 15.12.2010 außer Kraft. 
 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
622 Satzung über die Festsetzung der Steuersätze 

für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt 
Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2015 

 
Aufgrund des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (BGBl. I S. 965) zuletzt geändert durch Art. 38 
des Gesetzes vom 19.12.2008 (Jahressteuergesetz 2009, 
BGBL. I S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I 2002 S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBL. I S. 1266) i.V.m. 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der derzeit gültigen Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994 S. 666 ff.), hat der 
Rat der Stadt Bad Salzuflen am 10.12.2014 die nachste-
hende Hebesatz-Satzung für das Haushaltsjahr 2015 be-
schlossen: 
 

§ 1 
 
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen wie 
folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1. für die land- und  

forstwirtschaftlichen Betriebe 425 v. H.   
 (Grundsteuer A) 
 
1.2. für die Grundstücke  

(Grundsteuer B) 620 v. H.  
 
2. Gewerbesteuer nach  

Gewerbeertrag 445 v. H.  
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§ 2 

 
Die Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
Bad Salzuflen, den 11. Dezember 2014 
 
gez. Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende „Satzung über die Festsetzung der Steu-
ersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Bad 
Salzuflen für das Haushaltsjahr 2015“ wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Bad Salzuflen, den 11. Dezember 2014 
 
 
gez. Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
623 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 0149 

V „Erweiterung Ostertor Galerie“ 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 0149 V „Erwei-
terung Ostertor Galerie“, 
Ortsteil Bad Salzuflen 
- Behandlung der vorgebrachten Stellungnahmen 
- Beschluss der vereinfachten Änderung des Plan-

entwurfs 
- Satzungsbeschluss   
 

Beschluss des Rates der Stadt Bad Salzuflen vom 
10.12.2014 

 
1. Behandlung der vorgebrachten Stellungnahmen:  

Über die während der Behörden- und Öffentlichkeitsbe-
teiligung zum Vorentwurf und Entwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 0149 V „Erweiterung 
Ostertor Galerie“, Ortsteil Bad Salzuflen vorgebrachten 
Stellungnahmen wird gemäß den in den Anlagen 4, 4a 
und 4b enthaltenen Beschlussvorschlägen entschieden. 

 

 
2. Vereinfachte Änderung des Planentwurfs 

Die vereinfachte Änderung des Planentwurfs nach der 
erneuten öffentlichen Auslegung wird gemäß § 4a Abs. 
3 Satz 4 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 

 
3. Satzungsbeschluss:  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 0149 V 
„Erweiterung Ostertor Galerie“, Ortsteil Bad Salzuflen, 
in der Fassung vom 14.11.2014 wird gemäß §§ 2 und 
10 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 13a 
BauGB und der §§ 7 und 41 Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als Satzung be-
schlossen. Die zugehörige Begründung in der Fassung 
vom 14.11.2014 wird ebenfalls beschlossen. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 BauGB wird der vorstehende Sat-
zungsbeschluss hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Lage und Umfang des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 0149 V  
„Erweiterung Ostertor Galerie“, Ortsteil Bad Salzuflen sind 
aus dem in dieser Bekanntmachung abgedruckten Plan-
ausschnitt ersichtlich. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 0149 V „Erweiterung Ostertor Galerie“, 
Ortsteil Bad Salzuflen in Kraft. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 0149 V „Erwei-
terung Ostertor Galerie“, Ortsteil Bad Salzuflen wird mit der 
Begründung gemäß § 10 Abs. 3 S. 2 BauGB im Fach-
dienst Stadtplanung und Umwelt im Rathaus der Stadt 
Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 19, 6. Oberge-
schoss, Zimmer 6.2, während der allgemeinen Dienst-
stunden auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 BauGB 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 
 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,  

 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Stadt Bad Salzuflen geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind.  
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2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. Der 
Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Entschädi-
gung schriftlich bei der Stadt Bad Salzuflen beantragt. 

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung gegen eine Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Bad Salzuflen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Stadt Bad Salzuflen, den 13.12.2014 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
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624 Satzung der Stadt Bad Salzuflen über die Er-

hebung eines Beitrages für den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage - Kanalan-
schlussbeitragssatzung – Vom 11.12.2014 

 
Aufgrund des § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 und des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994, jeweils in den zur Zeit gültigen Fassungen, in 
Verbindung mit der Satzung über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die gemeindliche Ab-
wasseranlage der Stadt Bad Salzuflen, in der Fassung vom 
29.09.2010, hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen in seiner 
Sitzung am 10.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Kanalanschlussbeitrag 
 
(1) Die Stadt erhebt zum Ersatz ihres durchschnittlichen 
Aufwandes für die Herstellung der öffentlichen Abwasser-
anlage einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 Abs. 
4 Satz 3 KAG NRW. 
 
(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen 
Abwasseranlage und den hierdurch gebotenen wirtschaftli-
chen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschlussbeiträ-
ge dienen dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, 
der Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Ab-
wasseranlage. 
 
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf 
dem Grundstück. 
 

§ 2 Gegenstand der Beitragspflicht 
 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die 
öffentliche Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können und für die ein Anschlussrecht 
nach der städtischen Entwässerungssatzung besteht, wenn 
für sie 
 
a) eine bauliche, gewerbliche oder sonst wie beitragsrecht-
lich relevante Nutzung durch Bebauungsplan oder durch 
eine sonstige Satzung nach dem Baugesetzbuch festge-
setzt ist und sie auch entsprechend genutzt werden dürfen, 
 
b) eine bauliche, gewerbliche oder sonst wie beitragsrecht-
lich relevante Nutzung nicht festgesetzt ist (z. B. im unbe-
planten Innenbereich gem. § 34 BauGB), die Grundstücke 
aber nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und ent-
sprechend genutzt werden oder werden dürfen. 
 
(2) Wird ein Grundstück (z. B. im Außenbereich nach § 35 
BauGB) an die öffentliche Abwasseranlage tatsächlich an-
geschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor-
liegen. 
 
(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch 
Grundstücke, die im Rahmen der Niederschlagswasserbe-
seitigung mittelbar an die gemeindliche Abwasseranlage 
angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
Niederschlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne 
leitungsmäßige Verbindung in die gemeindliche Abwasser-
anlage (z. B. in ein von der Gemeinde betriebenes Mulden-
Rigolen-System) gelangen kann. 
 

 
(4) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig 
von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im 
Grundbuch jeder demselben Grundstückseigentümer gehö-
rende Teil der Grundfläche, der selbständig baulich oder 
gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage ange-
schlossen werden kann. Wird ein bereits an die Abwasser-
anlage angeschlossenes Grundstück durch Hinzunahme 
einer angrenzenden Grundstücksfläche, für welche ein Bei-
trag bisher nicht erhoben worden ist, zu einer wirtschaftli-
chen Einheit verbunden, so ist der Beitrag für die hinzuge-
kommene Grundstücksfläche gemäß den Regelungen in § 
3 nachzuzahlen. 
 

§ 3 Beitragsmaßstab 
A 

 
(1) Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Größe der 
Veranlagungsfläche. Diese ergibt sich durch Vervielfachen 
der Grundstücksfläche mit dem Veranlagungsfaktor. Dabei 
wird die unterschiedliche Nutzung/Nutzungsmöglichkeit der 
Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. 
 
(2) Als Grundstücksfläche im Sinne von Abs. 1 gilt: 
 
a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes 
oder einer sonstigen Satzung nach dem Baugesetzbuch 
die tatsächliche Grundstücksfläche, 
 
b) wenn ein Bebauungsplan oder eine sonstige Satzung 
nach dem Baugesetzbuch nicht bestehen, d. h. bei Grund-
stücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) und im 
Außenbereich (§ 35 BauGB): 
 
die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 
40 m von der Grundstücksgrenze, die der Erschließungs-
straße zugewandt ist, die das Grundstück wegemäßig er-
schließt (Tiefenbegrenzung). Bei Grundstücken, die nicht 
an eine Erschließungsstraße unmittelbar angrenzen, wird 
die Fläche von der zu der Erschließungsstraße liegenden 
Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m zugrunde ge-
legt. Reicht die bauliche, die gewerbliche oder die sonst 
wie beitragsrechtlich relevante Nutzung über diese Tiefen-
begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßge-
bend, die durch die hintere Grenze der baulichen Nutzung 
bestimmt wird, die einen Entwässerungsbedarf nach sich 
zieht. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Ver-
bindung zur Straße herstellen, bleiben bei der Bestimmung 
der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 
 

B 
 
(1) Entsprechend der Ausnutzung/Ausnutzbarkeit wird die 
Grundstücksfläche mit einem Veranlagungsfaktor verviel-
facht, der im Einzelnen beträgt: 
 

a) bei eingeschossiger Bebauung/  
Bebaubarkeit   1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebauung/  
Bebaubarkeit   1,25 

c) bei dreigeschossiger Bebauung/  
Bebaubarkeit   1,50 

d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebau-
ung/Bebaubarkeit  1,75 

e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebau-
ung/Bebaubarkeit  2,00 
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(2) Als zulässige Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan 
oder in einer sonstigen Satzung nach dem Baugesetzbuch 
festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
Weist der Bebauungsplan oder eine Satzung nur die 
Grundflächen- und Baumassenzahl aus, so gilt als Ge-
schosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, wobei 
Bruchzahlen auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet wer-
den.  
 
Setzt ein Bebauungsplan oder eine sonstige Satzung nach 
dem Baugesetzbuch nur die Höhe der baulichen Anlage 
fest, so gilt als Geschosszahl in Wohn- und Mischgebieten 
die Höhe geteilt durch 2,8, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- 
und Sondergebieten geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen 
auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden.  
 
(3) Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl gemäß Abs. 
2 zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist diese 
zugrunde zu legen. 
 
(4) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
gebaut werden dürfen oder vorhanden sind, gelten als ein-
geschossig bebaubare/bebaute Grundstücke. 
 
(5) Grundstücke, die im Bebauungsplan oder in einer sons-
tigen Satzung nach dem Baugesetzbuch als Gemeinbe-
darfsflächen ohne Festsetzung der Geschosszahl ausge-
wiesen, aber bebaubar sind, werden als eingeschossig be-
baubare Grundstücke berücksichtigt. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn sich ein 
Bebauungsplan in der Aufstellung befindet und den Verfah-
rensstand im Sinne des § 33 Baugesetzbuch erreicht hat. 
 
(7) Grundstücke, die aufgrund ihrer Zweckbestimmung nur 
untergeordnet bebaut oder bebaubar sind, wie z.B. Sport-
plätze, Freibäder und Friedhöfe, werden nur mit 50 % der 
Grundstücksfläche angesetzt. 
 
(8) In unbeplanten Gebieten, im Außenbereich und bei 
Grundstücken, für die ein Bebauungsplan oder eine sonsti-
ge Satzung nach dem Baugesetzbuch eine Geschosszahl, 
eine Grundflächen- oder Baumassenzahl oder die Höhe 
der baulichen Anlagen nicht festsetzt, sind 
 
a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vor-
handenen Geschosse, 
 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die 
Zahl der auf den Grundstücken in der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Geschosse maßgebend. 
 
(9) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des 
Bauwerkes nicht feststellbar, werden je volle 2,80 m Höhe 
des Bauwerkes in Wohn- und Mischgebieten und je volle 
3,50 m Höhe des Bauwerkes in Kern-, Gewerbe-, Industrie- 
und Sondergebieten als ein Vollgeschoss angerechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

 
(1) Für Grundstücke, die nach den Festsetzungen eines 
Bebauungsplanes oder einer sonstigen Satzung nach dem 
Baugesetzbuch in einem Kern-, Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebiet gemäß der Baunutzungsverordnung liegen, 
sowie für Grundstücke in anders beplanten oder unbeplan-
ten Gebieten, die aufgrund der vorhandenen Bebauung 
oder der sonstigen Nutzung als Kern-, Gewerbe-, Industrie- 
oder Sondergebiet anzusehen sind, werden die Nutzungs-
faktoren nach B Abs. 1 um je 0,50 erhöht. Ausgenommen 
von dieser Regelung sind jedoch Grundstücke in Sonder-
gebieten, die als Kurgebiet ausgewiesen sind; sie gelten 
als allgemeines Wohngebiet. 
 
(2) Für Grundstücke, die nicht unter die Regelung des Abs. 
1 fallen, sind die Nutzungsfaktoren nach B Abs. 1 um 0,30 
zu erhöhen, wenn diese Grundstücke ausschließlich oder 
überwiegend gewerblich oder für Geschäfts-, Büro-, Ver-
waltungs- oder freiberufliche und soziale Zwecke genutzt 
werden. Dies gilt auch dann, wenn die Grundstücke unge-
nutzt sind, jedoch eine entsprechende Nutzung (Mischge-
biet) durch Bebauungsplan oder eine sonstige Satzung 
nach dem Baugesetzbuch zulässig ist oder außerhalb ei-
nes Plan- oder Satzungsgebietes auf den benachbarten 
Grundstücken überwiegend vorhanden ist. 
 

§ 4 Beitragssatz 
 
(1) Der Anschlussbeitrag beträgt 7,50 Euro je Quadratme-
ter (m²) Veranlagungsfläche. 
 
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit 
des Vollanschlusses, so wird ein Teilbetrag erhoben. 
 
Dieser beträgt: 
 
a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 70% des 

Beitrags 
b) bei einem Anschluss nur für  

Niederschlagswasser:     30% des Beitrags 
b) bei einem nur teilweise gebotenen Anschluss 

für Niederschlagswasser (NSW): 
70% des Teilanschlussbeitrags NSW 

 
(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen 
der Benutzungsmöglichkeit, so ist der Restbetrag nach 
dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zah-
len. 
 

§ 5 Entstehen der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an 
die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden 
kann. 
 
(2) Für Grundstücke gemäß § 2 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung.  
 
(3) In den Fällen des § 2 Abs. 4 S. 2 entsteht die Beitrags-
pflicht mit der Vereinigung der Grundstücksflächen. 
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§ 6 Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt 
an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
 
(2) Mehrere Beitragspflichtige eines Grundstückes haften 
als Gesamtschuldner. Teileigentümer sind nur entspre-
chend ihrem Teileigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

§ 7 Fälligkeit der Beitragsschuld 
 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach der Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid 
haben gem. § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsord-
nung keine aufschiebende Wirkung und entbinden deshalb 
nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
 

§ 8 Auskunftspflichten 
 
(1) Die Beitragspflichtigen haben alle für die Berechnung 
der Beiträge erforderlichen Auskünfte zu erteilen, sowie 
Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben zu dulden, 
dass Beauftragte der Stadt Bad Salzuflen das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen o-
der zu überprüfen. 
 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sons-
tigen Gründen nicht zu erlangen, so kann die Stadt die für 
die Berechnung maßgebenden Merkmale unter Berück-
sichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch 
einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Bei-
tragspflichtigen schätzen lassen. 
 

§ 9 Billigkeits- und Härtefallregelung 
 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Ein-
zelfall besondere, insbesondere nicht beabsichtigte Härten, 
so können die Kanalanschlussbeiträge gestundet, ermä-
ßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden. 
 

§ 10 Zwangsmittel 
 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei 
Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung richtet sich nach 
den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
NRW. 
 

§ 11 Rechtsmittel 
 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich 
nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Kanalanschlussbeitragssatzung der Stadt Bad Salzuf-
len vom 26. Juni 1998, zuletzt geändert am 31.10.2006, 
außer Kraft. 
 
Bestätigung gem. § 2 Abs. 3 der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Orts-
recht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) 
 

 
Ich bestätige gem. § 2 Abs. 3 BekanntmVO, dass der Wort-
laut vorstehender Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 
10.12.2014 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 
BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Bad Salzuflen wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung o-
der der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
 
Bad Salzuflen, den 11. 12. 2014 
 
 
Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
625 Allgemeine Vorschrift: Entwurf des Be-

schlusstextes zur 2.Änderungssatzung (OWL-
Fassung) 

 
Anlage A 
 
2. Änderungssatzung vom 17.12.2014 zur Satzung der 
Stadt Bad Salzuflen für die Ausbildungsverkehr - Pau-
schale nach §11a Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 25.07.2011 
 
Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 in seiner 
Sitzung am 10.12.2014 die folgende 2. Änderungssatzung 
zur Satzung der Stadt Bad Salzuflen für die Ausbildungs-
pauschale nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 25.07. 
2011 beschlossen: 
 
Artikel I 
 
Ziffer 1 der Satzung wird wie folgt geändert: 
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In Ziffer 1.4 wird zweiter Absatz mit folgender Fassung an-
gefügt: 
 

„Soweit die hiesige zuständige Behörde künftig im 
Rahmen von Delegationsvereinbarungen gemäß § 
23 Abs. 1 1. Alt. GkG NRW die Zuständigkeit nach § 
11a Abs. 2 ÖPNVG NRW bezogen auf bestimmte 
Linien/Linienabschnitte oder ein bestimmtes Gebiet 
auf eine andere Behörde überträgt, finden die Rege-
lungen dieser allgemeinen Vorschrift darauf keine 
Anwendung.“ 

 
Artikel II 
 
Ziffer 2 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
Die Überschrift Ziffer 2.2 erhält folgende Fassung: 
 

„Einbezogene Arten von Verkehrsdiensten und De-
finition der Leistungseinheiten sowie Linienbündel“ 

 
Nach Ziffer 2.2 wird folgende Überschrift eingefügt: 
 

„2.2.1 Einbezogene Arten von Verkehrsdiens-
ten.“ 

 
Eingefügt werden die Ziffern 2.2.2, 2.2.3, 2.2.3.1 und 
2.2.3.2 mit folgenden Wortlauten: 
 

„2.2.2 Definition der Leistungseinheiten 
 

Im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift werden 
die einbezogenen Verkehrsdienste eines Betreibers 
(Ziff. 2.2.1) getrennt nach unterschiedlichen Leis-
tungseinheiten betrachtet, d.h. sowohl die Berech-
nung der Anteile an Mitteln nach § 11a Abs. 2 Satz 
1 ÖPNVG NRW (Ziff. 6) als auch die Parametrisie-
rung (Ziff. 7) und Überkompensationskontrolle (Ziff. 
8) werden für diese Leistungseinheiten getrennt 
vorgenommen. Die Leistungseinheit wird für diese 
Zwecke wie folgt definiert:  
- Gemeinwirtschaftliche Linienverkehre, für die 

der Betreiber einen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag im Sinne der VO (EG) Nr. 
1370/2007 erhalten hat und für die er Inhaber 
der personenbeförderungsrechtlichen Geneh-
migungen bzw. Erlaubnisse bzw. der Betriebs-
führer ist (vgl. Ziff. 4.1), stellen jeweils eine zu-
sammenhängende Leistungseinheit dieses Be-
treibers dar. 

- Eigenwirtschaftliche Linienverkehre des Be-
treibers innerhalb des Zuständigkeitsgebiets 
der hiesigen zuständigen Behörde werden als 
zusammenhängende Leistungseinheit des Be-
treibers angesehen. 

 
2.2.3 Definition „Linienbündel“ und „Linie“ bzw. 
„einzelne Linien“ 
 
2.2.3.1 Linienbündel 

 
Im Rahmen des Antrags- und Bewilligungsverfah-
rens nach Ziff. 10 erfolgt die Aufschlüsselung der 
maßgeblichen Daten für die einzelnen Leistungs-
einheiten (Ziff. 2.2.2), differenziert nach Linienbün-
deln bzw. Linien. Linienbündel / Linien werden für 
diese Zwecke wie folgt definiert:  
 

 
a) Linienbündel im engeren Sinne 
 
Ein Linienbündel liegt in folgenden Fällen vor: 

 
- wenn dem Betreiber Genehmigungen nach § 9 

Abs. 2 PBefG „gebündelt“ erteilt wurden oder 
- wenn der maßgebliche Nahverkehrsplan Li-

nienbündel definiert und das jeweilige Bündel 
ausschließlich von einem Betreiber bedient 
wird, der für alle Linien des Bündels Inhaber 
der personenbeförderungsrechtlichen Geneh-
migungen bzw. Erlaubnisse bzw. der Betriebs-
führung ist (vgl. Ziff. 4.1). Als ein Betreiber gilt 
auch eine Gemeinschaft mehrerer Unterneh-
men, wenn die fraglichen Verkehre aufgrund 
von Gemeinschaftskonzessionen bedient wer-
den (vgl. Ziff. 4.1). 

 
b) Vorhandene Netze als Linienbündel im weiteren 
Sinne 
 
Definiert der maßgebliche Nahverkehrsplan keine 
Linienbündel bzw. liegt keine „gebündelte“ Geneh-
migung nach § 9 Abs. 2 PBefG vor, so wird ein vor-
handenes Verkehrsnetz als ein Linienbündel be-
handelt, insbesondere bei Linien, die wirtschaftliche 
und/oder verkehrliche Verflechtungen i. S. d. § 9 
Abs. 2 PBefG aufweisen. In diesem Fall legt der Be-
treiber mit Antragstellung (Ziff. 10.1) die Bündelung 
der betreffenden Linien dar. Wenn die zuständige 
Behörde dem nicht binnen vier Wochen wider-
spricht, gilt ihre Zustimmung zu dieser gebündelten 
Betrachtung als erteilt. Buchstabe c) gilt auch für 
diesen Fall. 
 
c) Teile von Linienbündeln 
 
Bei gemischten Linienbündeln (Bedienung eines Li-
nienbündels bzw. eines vorhandenen Netzes durch 
mehrere Betreiber) werden die jeweils von einem 
Betreiber bedienten Linien dieses Bündels als ein 
Linienbündel behandelt. 

 
2.2.3.2 Einzelne Linien 

 
Liegt kein Linienbündel i.S.d Ziff. 2.2.3.1 lit. a) bis c) 
vor, werden die Linienverkehre eines Betreibers je-
weils einzeln betrachtet.“ 

 
Artikel III 
 
Ziffer 4 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
Ziffer 4.1, Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„Antragsberechtigt sind Verkehrsunternehmer nach 
§ 3 PBefG, die Verkehre i.S.d. Ziff. 2.2.1 betreiben 
(Betreiber).“ 

 
Artikel IV 
 
Ziffer 5 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
Ziffer 5.1, 2. Absatz erhält folgende Fassung: 
 

„Der Ausgleich wird jeweils auf ein Kalenderjahr be-
zogen bewilligt (Bewilligungsjahr = Durchführungs-
zeitraum).“ 
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Artikel V 
 
Ziffer 6 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
In Ziffer 6.3 wird folgender Satz angefügt: 
 

„Die Anteile eines Betreibers werden getrennt nach 
den von ihm erbrachten Leistungseinheiten ausge-
wiesen (vgl. Ziff. 2.2.2).“ 

 
In Ziffer 6.4.2, 4. Spiegelstrich, wird folgender Satz ange-
fügt: 
 

„Solche Nachzahlungen werden in dem Jahr be-
rücksichtigt, in dem sie dem Betreiber zufließen.“ 

 
In Ziffer 6.5.5 wird folgender Absatz angefügt: 

 
„Erbringt ein Betreiber im Gebiet der zuständigen 
Behörde verschiedene Leistungseinheiten (vgl. Ziff. 
2.2.2), werden die Erträge (Ziff. 6.4) entsprechend 
der zuvor beschriebenen  Vorgehensweise den je-
weiligen Leistungseinheiten zugeordnet.“ 

 
In Ziffer 6.6 wird folgender Absatz angefügt: 
 

„Erbringt ein Betreiber im Gebiet der zuständigen 
Behörde verschiedene Leistungseinheiten (vgl. Ziff. 
2.2.2), erfolgt die Ermittlung des Anteils dieses Be-
treibers getrennt für die jeweilige Leistungseinheit.“ 

 
Ziffer 6.7 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Soweit die Überkompensationsprüfung bei einem 
Betreiber bzw. bei einer Leistungseinheit des Be-
treibers dazu führt, dass der Ausgleich bis zur 
Grenze der Überkompensation auf einen niedrige-
ren Betrag als den sich nach Ziff. 6.6 ergebenden 
rechnerischen Anteil an den Mitteln nach § 11a Abs. 
2 ÖPNVG NRW abgesenkt werden muss, wird der 
Differenzbetrag zwischen dem rechnerischen Anteil 
dieses Betreibers bzw.  der jeweiligen Leistungsein-
heit dieses Betreibers an den Mitteln nach § 11a 
Abs. 2 ÖPNVG NRW und dem für ihn gemäß der 
Überkompensationsprüfung festgesetzten Aus-
gleichsbetrag entsprechend Ziff. 6.6 auf die übrigen 
Betreiber unter Einbeziehung der übrigen Leis-
tungseinheiten des betreffenden Betreibers verteilt, 
allerdings in Bezug auf die jeweiligen Betreiber bzw. 
Leistungseinheiten nur bis zu der für sie jeweils er-
mittelten Grenze der Überkompensation (vgl. Ziff. 
8.2 und 8.3 sowie 10.3.3).“ 

 
Artikel VI 
 
Ziffer 7 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
Ziffer 7.1 erhält folgende Fassung:  
 

„Gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 ist der 
Ausgleich (Ziff. 5.1) auf den finanziellen Nettoeffekt 
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zu begren-
zen (Ziff. 5.3). Zur Wahrung dieses Überkompensa-
tionsverbots sind eine Vorab-Parametrisierung so-
wie eine nachträgliche Überkompensationskontrolle 
wie folgt durchzuführen: 
 

 
Zunächst werden die Ausgleichsparameter gemäß 
Art. 4 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 (Obergrenze 
nach Parametern) so gebildet, dass eine Überkom-
pensation ausgeschlossen wird. Der durch die Pa-
rameter bestimmte Betrag ist der maximal mögliche 
Ausgleich; siehe dazu Ziff. 7.5 und 7.6.  
 
Bei der nachträglichen Überkompensationskontrolle 
gemäß Art. 6 Abs. 1 i.V.m. dem Anhang der VO 
(EG) Nr. 1370/2007 erfolgt eine Spitzabrechnung 
auf Grundlage der maßgeblichen Kosten und der 
maßgeblichen Einnahmen. Der Ausgleich ist da-
nach begrenzt auf den Differenzbetrag aus den 
maßgeblichen Kosten zuzüglich eines angemesse-
nen Gewinns und den maßgeblichen Einnahmen; 
siehe dazu Ziff.8. 
 
Für diese beiden Schritte zur Wahrung des Über-
kompensationsverbots gelten die folgenden grund-
sätzlichen Regelungen der Ziffern Ziff. 7.2 bis 7.4.“ 

 
Ziffer 7.2 erhält folgende Fassung: 
 

„Soweit für einen Linienverkehr (Ziff. 2.2) ein öffent-
licher Dienstleistungsauftrag im Sinne des Art. 3 
Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 (z.B. Betrauung oder 
Verkehrsvertrag i.S.v. Art. 8 Abs. 3 VO (EG) Nr. 
1370/2007 ) besteht, der für diesen Verkehr Aus-
gleichsparameter i.S.d. Art. 4 Abs. 1 VO (EG) Nr. 
1370/2007 bestimmt und nach dem die Mittel auf-
grund der hiesigen allgemeinen Vorschrift in die 
jährliche Abrechnung zur Wahrung des Überkom-
pensationsverbots einbezogen werden, sind aus-
schließlich und abschließend die entsprechenden 
Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauf-
trages für die Parametrisierung sowie im Falle des 
Art. 6 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 auch 
für die nachträgliche Überkompensationskontrolle 
maßgeblich; es erfolgt keine Überkompensations-
kontrolle nach dieser allgemeinen Vorschrift. 
 
Der Betreiber hat bei Antragstellung bzw. im Rah-
men seiner Mitwirkungspflichten (Ziff. 10.3.3 lit. c) 
entsprechende öffentliche Dienstleistungsaufträge 
vorzulegen. Soweit die zuständige Behörde selbst 
den öffentlichen Dienstleistungsauftrag vergeben 
hat, reicht dessen Benennung. Der Betreiber hat 
ferner der zuständigen Behörde das jeweilige Er-
gebnis der jährlichen Überkompensationskontrolle 
mitzuteilen (siehe Ziff. 10.3.3), soweit diese nicht 
von der zuständigen Behörde selbst durchgeführt 
wurde oder ihr die prüfende Behörde das Ergebnis 
zur Verfügung stellt. 
 
Soweit kein öffentlicher Dienstleistungsauftrag be-
steht, der den Anforderungen nach Satz 1 genügt, 
erfolgt die Parametrisierung sowie die nachträgliche 
Überkompensationskontrolle nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift.“ 

 
Ziffer 7.3 erhält folgende Fassung: 
 

„Die Parametrisierung sowie die nachträgliche 
Überkompensationskontrolle nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift beziehen sich jeweils auf die 
in Ziffer 2.2.2 genannten Leistungseinheiten. 
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Die Prüfung bezieht sich hierbei auf die gesamten 
Kosten und Einnahmen für die Bedienung dieser 
Leistungseinheiten im jeweiligen Bewilligungsjahr.“ 

 
Die Ziffern 7.3.1 und 7.3.2 werden gestrichen. 
 
In der Überschrift Ziffer 7.4 werden die Worte „Federfüh-
rung und“ gestrichen. 
 
Ziffer 7.4 erhält folgende Fassung: 
 

„Bei Leistungseinheiten, die die Gebietsgrenzen der 
hiesigen zuständigen Behörde zu anderen Aufga-
benträgern überschreiten (grenzüberschreitende 
Leistungseinheiten), erfolgt die Zuordnung der Kos-
ten und Einnahmen auf das Gebiet der hiesigen zu-
ständigen Behörde analog den Regelungen in Ziffer 
7.6.1 u. 7.6.2.“ 

 
Ziffer 7.5 erhält folgende Fassung: 
 

„Der Betreiber hat mit Antragstellung (Ziff. 10.1) für 
jede Leistungseinheit (Ziff. 2.2.2), differenziert nach 
Linienbündeln / Linien (Ziff. 2.2.3), eine Vorabkalku-
lation der Kosten und Erträge einzureichen; er hat 
dazu ein vorgegebenes Formblatt zu verwenden.“ 

 
Ziffer 7.6.1, erster Spiegelstrich erhält folgende Fassung: 
 

„die Zuordnung der Kosten zu der Leistungseinheit, 
differenziert nach Linienbündeln / Linien erfolgt 
sachgerecht und nachvollziehbar nach objektiven 
Maßstäben. Der Betreiber beachtet hierbei Ziff. 5 
des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 (getrennte 
Rechnungslegung). Er wendet diese Aufteilungs-
maßstäbe einheitlich für alle Leistungen für die 
Laufzeit der Liniengenehmigungen an, für die ein 
Ausgleich aus dieser allgemeinen Vorschrift ge-
währt wird.“ 

 
In Ziffer 7.6.1, zweiter Spiegelstrich werden die Worte „und 
für die keine Federführung nach 7.4 vereinbart ist“ gestri-
chen. 
 
Ziffer 7.6.2, erster Spiegelstrich, Satz 1 erhält folgende 
Fassung: 
 

„Die Zuordnung der Erträge zu der Leistungseinheit, 
differenziert nach Linienbündeln / Linien erfolgt 
sachgerecht und nachvollziehbar nach objektiven 
Maßstäben.“ 

 
Ziffer 7.6.3, erster Spiegelstrich, erhält folgende Fassung: 
 

„die Anforderungen an die sachgerechte Zuordnung 
der Kosten / Erträge nach objektiven Maßstäben zu 
der Leistungseinheit, differenziert nach Linienbün-
deln / Linien sind erfüllt; Ziff. 5 des Anhangs der VO 
(EG) Nr. 1370/2007 ist beachtet (getrennte Rech-
nungslegung);“ 

 
In Ziffer 7.6.3, dritter Spiegelstrich, werden die Worte „und 
für die keine Federführung nach 7.4 vereinbart ist“ gestri-
chen. 
 
In Ziffer 7.6.3 wird der vierte Spiegelstrich gestrichen. 
 
 

 
Artikel VII 
 
Ziffer 8 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
Ziffer 8.1.1 erhält folgende Fassung: 
 

„Die Ermittlung der tatsächlichen Kosten erfolgt für 
jede Leistungseinheit, differenziert nach Linienbün-
deln / Linien des Betreibers im Gebiet der zuständi-
gen Behörde (Ziff. 7.3). 
 
Die tatsächlichen Kosten werden aus der Gewinn- 
und Verlustrechnung des Unternehmens ermittelt 
und der Leistungseinheit, differenziert nach Linien-
bündeln / Linien, nach dem gleichen Verfahren wie 
bei der Vorabkalkulation (Ziff. 7.6) zugeordnet. 
 
Der Betreiber weist durch Testat eines von ihm be-
auftragten Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters die 
Einhaltung dieser Anforderungen entsprechend Ziff. 
7.6 nach.“ 

 
Ziffer 8.1.2 erhält folgende Fassung: 
 

„Die Einnahmen aus dem Betrieb der Verkehre ste-
hen den Betreibern zu.  
 
Maßgeblich sind die vom Betreiber mit der Leis-
tungseinheit (Ziff. 2.2.2) tatsächlich erzielten Ein-
nahmen.  
 
Diese Einnahmen werden wie folgt ermittelt:  

 
1. Zu ermitteln sind sämtliche im Zusammen-

hang mit der Leistung in der jeweiligen Leis-
tungseinheit (Ziff. 2.2.2), erzielten Einnah-
men bezogen auf das Bewilligungsjahr, diffe-
renziert nach Linienbündeln / Linien. Dies 
sind insbesondere: 
a) alle Einnahmen gemäß Einnahmenauftei-

lung als Anspruch zum maßgeblichen 
Stichtag (Ziff. 10.3.3 lit. c),  

b) tatsächlich im Bewilligungsjahr zugeflos-
sene Mittel aus Ausgleichszahlungen 
nach §§ 145 ff. SGB IX,  

c) alle sonstigen, dem Linienverkehr zuzu-
rechnenden Erträge, z.B. aus Werbung, 
zum maßgeblichen Stichtag (Ziff. 10.3.3 
lit. c), 

d) Zuschüsse u.a. Zahlungen von Aufga-
benträgern, Kommunen o.a. öffentlichen 
Stellen (z.B. Schulträger, kreisangehörige 
Gemeinden, Mittel nach § 11 Abs. 2 bzw. 
§ 11a Abs. 3 ÖPNVG NRW). 

 
2. Soweit Fahrzeuge oder sonstige Betriebsmit-

tel oder Anlagen gefördert wurden, die für die 
jeweilige Leistungseinheit eingesetzt werden, 
und die Kosten der geförderten Betriebsmit-
tel und Anlagen in der Höhe der Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten (AHK) abge-
schrieben werden sowie die Förderung über 
die Bildung von Sonderposten bilanziert wird, 
ist die Auflösung dieser Sonderposten als Er-
trag zu berücksichtigen. Andernfalls wird die 
Förderung kostenmindernd berücksichtigt. 
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Die dem Betreiber auf der Grundlage von Bewilli-
gungsakten der zuständigen Behörde zugeflosse-
nen Ausgleichszahlungen nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW sind hier noch nicht zu berücksichti-
gen. 
 
Der Betreiber errechnet die auf die Leistungseinheit, 
differenziert nach Linienbündeln / Linien, entfallen-
den tatsächlichen Einnahmen aus den tatsächlichen 
Gesamteinnahmen seines Unternehmens wie folgt: 

 
- Die Zuordnung der tatsächlichen Einnahmen 

zur Leistungseinheit, differenziert nach Li-
nienbündeln / Linien (einschließlich der Ab-
grenzung der Einnahmen auf Landesgrenzen 
überschreitenden Linien, Ziff. 6.4.1) erfolgt 
sachgerecht und nachvollziehbar nach objek-
tiven Maßstäben. Der Betreiber beachtet 
hierbei Ziff. 5 des Anhangs der VO (EG) Nr. 
1370/2007 (Trennungsrechnung). Er wendet 
diese Aufteilungsmaßstäbe für alle Leistun-
gen, für die ein Ausgleich aus dieser allge-
meinen Vorschrift gewährt wird, für die Lauf-
zeit der jeweiligen Liniengenehmigungen 
einheitlich an.  

- Für die Abschnitte von allen Linien, die das 
Zuständigkeitsgebiet der zuständigen Behör-
de überschreiten, erfolgt die Zuordnung der 
Einnahmen sachgerecht, nachvollziehbar 
und jeweils einheitlich nach den gleichen ob-
jektiven Maßstäben auf alle Abschnitte der 
Linien in den Gebieten der jeweiligen zu-
ständigen Behörden. 

- Der Betreiber ermittelt die Zuordnung seiner 
tatsächlichen Einnahmen für alle Leistungen 
im Linienverkehr einheitlich. Soweit eine Än-
derung dieser Zuordnung erfolgt, wird diese 
Änderung für die Laufzeit der Liniengeneh-
migungen über eine Überleitungsrechnung 
nachvollziehbar auf die vorherige Zuordnung 
zurückgeführt. Der Betreiber erstellt diese 
Herleitung der Kostenkalkulation für alle 
Leistungen einheitlich. Soweit eine Änderung 
dieser Herleitung erfolgt, wird diese Ände-
rung für die Laufzeit der Liniengenehmigun-
gen über eine Überleitungsrechnung nach-
vollziehbar auf die vorherige Kostenherlei-
tung zurückgeführt. 

 
Der Betreiber weist durch Testat eines von ihm zu 
beauftragenden Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters 
die Einhaltung der nachfolgend genannten Anforde-
rungen nach:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- die Anforderungen an die sachgerechte Zu-

ordnung der Einnahmen nach objektiven 
Maßstäben auf die Leistungseinheit differen-
ziert nach Linienbündeln / Linien sind erfüllt; 

- die Anforderungen an die sachgerechte Zu-
ordnung der Einnahmen bei grenzüber-
schreitenden Linien auf die Abschnitte der 
Linien in den Gebieten der jeweiligen zu-
ständigen Behörden sind erfüllt; 

- der Betreiber hat die Aufteilungsmaßstäbe 
für alle Leistungen einheitlich angewendet; 
Ziff. 5 des Anhangs der VO (EG) Nr. 
1370/2007 ist beachtet (Trennungsrech-
nung); 

 
- die Zuordnung der Einnahmen erfolgt für alle 

Leistungen des Unternehmens einheitlich;  
- soweit Änderungen der Zuordnung erfolgten, 

besteht eine Überleitungsrechnung, über die 
die Einheitlichkeit in Bezug auf die ursprüng-
liche Zuordnung der Einnahmen nachvollzo-
gen werden kann.“ 

 
Ziffer 8.2 erhält folgende Fassung: 
 

„Im Rahmen der Überkompensationskontrolle wird 
geprüft, inwieweit alle maßgeblichen Kosten (Ziff. 
8.2.1) zuzüglich der angemessenen Kapitalverzin-
sung (Ziff. 8.2.3) über allen maßgeblichen Einnah-
men (Ziff. 8.2.2) des Antragstellers und im Bereich 
der zuständigen Behörde liegen. Der Ausgleich 
nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW ist begrenzt auf 
diesen Differenzbetrag (Ziff. 5.3). Liegen die maß-
geblichen Einnahmen über den tatsächlichen Kos-
ten zuzüglich der angemessenen Kapitalverzinsung, 
wird kein Ausgleich gewährt (Ziff. 10.3.4).  
 
Erbringt der Betreiber im Gebiet der zuständigen 
Behörde verschiedene Leistungseinheiten (vgl. Ziff. 
2.2.2), erfolgt die Überkompensationskontrolle ent-
sprechend der zuvor beschriebenen Vorgehenswei-
se für jede dieser Leistungseinheiten getrennt.“ 

 
In Ziffer 8.2.3, Satz 1, werden die Worte „Linie / Linienbün-
del“ durch die Formulierung „die Leistungseinheit“ ersetzt. 
 
Ziffer 8.3 erhält folgende Fassung:  
 

„Ergibt die Prüfung nach Ziff. 8.2 bzw. die gemäß 
Ziff. 7.2 durchgeführte Überkompensationsprüfung 
nach Maßgabe eines öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags, dass der sich nach Ziff. 6.5 ergebende 
rechnerische Anteil des Betreibers bzw. einer Leis-
tungseinheit eines Betreibers (vgl. Ziff. 2.2.2) an den 
Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW zu einer 
Überkompensation führen würde, dann ist im Rah-
men der endgültigen Bewilligung (Ziff. 10.3.3) der 
Ausgleich gemäß Ziff. 6.6 bis zur jeweiligen Grenze 
der Überkompensation abzusenken. 
 
Soweit Teilzahlungen/Abschläge aufgrund vorläufi-
ger Bewilligungsakte zu einer Überschreitung dieser 
Grenze geführt haben, sind diese Überzahlungen 
rückabzuwickeln (Ziff. 10.3.3 lit. d).“ 

 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 1195 
 

 

 
Artikel VIII 
 
Ziffer 10 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
Ziffer 10.1.1 erhält folgende Fassung: 
 

„Der Antrag kann nur schriftlich je Leistungseinheit 
durch vollständige Ausfüllung des Antragsformblat-
tes bei der zuständigen Behörde gestellt werden. 
Dabei können alle Leistungseinheiten des Betrei-
bers aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung in 
einem Antragsformblatt zusammengefasst werden. 
Soweit der Betreiber im Gebiet der zuständigen Be-
hörde mehrere Leistungseinheiten erbringt (vgl. Ziff. 
2.2.2), erfolgt eine Aufschlüsselung der im Antrags-
formblatt abgefragten Daten auf diese Leistungs-
einheiten, differenziert nach Linienbündeln / Linien 
(Ziff. 2.2.3). Ein unvollständiger Antrag wird  
 
abgelehnt, wenn der Betreiber nicht binnen einer 
von der zuständigen Behörde gesetzten Frist von 
maximal vier Wochen ab Eingang einer entspre-
chenden Aufforderung die von der zuständigen Be-
hörde geforderten Unterlagen einreicht (Versagung, 
Ziff. 10.3.4).“ 

 
Ziffer 10.1.2, Absatz 1, erhält folgende Fassung: 
 

„Die Anträge sind bis zum 31.12. des jeweiligen 
Vorjahres zu stellen.“ 

 
Ziffer 10.3.1, Absatz 1, Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„Im Bewilligungsakt wird die Höhe des Ausgleichs 
getrennt für die jeweiligen Leistungseinheiten eines 
Betreibers (Ziff. 2.2.2) festgelegt und die Gewäh-
rung der Ausgleichszahlung geregelt, sofern nicht 
der Ausgleich versagt wird (Ziff. 10.3.4).“ 

 
Ziffer 10.3.2, lit. b) erhält folgende Fassung: 
 

„Die voraussichtlichen Erträge des Betreibers im 
Ausbildungsverkehr (vgl. Ziff. 6.4) sind vom Betrei-
ber für die nach Ziff. 10.3.2 lit. a) voraussichtlich zu 
erbringenden verkehrlichen Leistungen vorab zu 
kalkulieren und mit dem Antrag anhand von Ver-
gangenheitswerten, soweit vorhanden, plausibel 
dazulegen. Hierbei sind, soweit vorhanden, Ein-
nahmenprognosen der jeweiligen Verkehrsverbünde 
und -gemeinschaften zu berücksichtigen und mit 
Antragstellung vorzulegen.“ 

 
Ziffer 10.3.2, lit. c) erhält folgende Fassung:  
 

„Soweit der Betreiber während des Bewilligungsjah-
res Verkehre aufnehmen, erweitern, reduzieren o-
der einstellen wird, ist dies bei der Ermittlung der 
Wagenkm sowie bei der Prognose der Erträge des 
Betreibers im Ausbildungsverkehr grundsätzlich zu 
berücksichtigen, wenn im Zeitpunkt der Antragstel-
lung (Ziff. 10.1) die entsprechenden (Änderungs-
)Genehmigungen bzw. Fahrplanzustimmungen be-
standskräftig sind bzw. durch Fristablauf enden 
bzw. (Teil-)Entbindungen bestandskräftig vorliegen 
bzw. einstweilige Erlaubnisse erteilt wurden.  

 
 
 

 
Sofern der zuständigen Behörde zum Zeitpunkt der 
Erstellung der vorläufigen Bewilligung eine rechts-
kräftige Genehmigung oder eine einstweilige Er-
laubnis vorliegt, können die im Vergleich zum Zeit-
punkt der Antragstellung (Satz 1) entsprechenden 
Leistungs- und Einnahmeveränderungen im Rah-
men der vorläufigen Bewilligung berücksichtigt wer-
den.  
 
Abweichend von den Sätzen 1 und 2 können unter-
jährige Leistungs- und Einnahmenveränderungen 
insbesondere dann berücksichtigt werden, wenn die 
zuständige Behörde zum Zeitpunkt der Erstellung 
ihrer vorläufigen Bewilligung Anhaltspunkte dafür 
hat, dass dem Betreiber für Verkehre in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich keine oder eine geänderte An-
schlussgenehmigung erteilt werden wird. In diesem 
Fall gelten folgende Grundsätze:  

 
- Im Rahmen der vorläufigen Bewilligung geht 

die zuständige Behörde zunächst davon aus, 
dass unterjährig auslaufende Liniengeneh-
migungen dem Betreiber wiedererteilt wer-
den, der diese Genehmigungen zum Zeit-
punkt der Antragstellung innehat. Der vorläu-
fige Bewilligungsbetrag, der auf die Berück-
sichtigung dieser Verkehrsleistungen zurück-
zuführen ist, wird im Rahmen der vorläufigen 
Bewilligung gesondert ausgewiesen. 

- Wird die Anschlussgenehmigung im An-
schluss an die vorläufige Bewilligung einem 
anderen als dem bisherigen Betreiber erteilt, 
wird der vorläufige Bewilligungsbescheid des 
bisherigen Betreibers in der Weise geändert, 
dass der vorläufige Bewilligungsbetrag um 
den nach Maßgabe des vorstehenden Sat-
zes gesondert ausgewiesenen Teilbetrag re-
duziert wird.  

- Wird die Anschlussgenehmigung an einen 
anderen Betreiber erteilt, dem bereits eine 
vorläufige Bewilligung nach Maßgabe dieser 
Allgemeinen Vorschrift erteilt wurde, wird der 
vorgenannte Teilbetrag durch entsprechende 
Anpassung dessen vorläufiger Bewilligung 
auf diesen übertragen.  

- Wird die Anschlussgenehmigung an einen 
anderen Betreiber erteilt, dem bislang noch 
keine vorläufige Bewilligung nach Maßgabe 
dieser Allgemeinen Vorschrift erteilt wurde, 
wird der vorgenannte Teilbetrag auf Antrag 
durch eine vorläufige Bewilligung auf diesen 
übertragen. 

- Sollten die entsprechenden Verkehrsleitun-
gen nach unterjährigem Auslaufen der Lini-
engenehmigungen gänzlich entfallen, weil 
sie entweder nicht wiedergenehmigt werden 
oder weil der neue Betreiber keinen Antrag 
nach Ziff. 10.1.2 Satz 2 gestellt hat, wird der 
vorgenannte gesondert ausgewiesene Teil-
betrag durch Anpassung der vorläufigen Be-
willigungen entsprechend Ziff. 6.7 auf alle 
Betreiber im Gebiet der hiesigen zuständigen 
Behörde verteilt.  

- Eine Auszahlung des nach vorstehender 
Maßgabe gesondert ausgewiesenen Teilbe-
trags an den bisherigen oder den neuen Be-
treiber erfolgt erst nach Bestandskraft der 
entsprechenden Anschlussgenehmigung.  
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- Sofern die Verkehrsleistungen gänzlich ent-

fallen, erfolgt die Auszahlung der Anteile des 
gesondert ausgewiesenen Teilbetrags an die 
Betreiber im Gebiet der zuständigen Behörde 
nach Bestandskraft der entsprechend geän-
derten vorläufigen Bewilligungen. 

 
Eine unterjährige Anpassung der vorläufigen Bewil-
ligung bei anderen unterjährigen Leistungs- bzw. 
Einnahmenveränderungen findet nicht statt.“ 

 
Ziffer 10.3.2 lit. d) erhält folgende Fassung: 
 

„Der voraussichtliche Anteil des Betreibers an den 
Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW wird auf 
dieser Grundlage – gegebenenfalls getrennt nach 
den von ihm erbrachten Leistungseinheiten (vgl. Zif-
fer 2.2) - von der zuständigen Behörde nach Ziff. 6.6 
ermittelt.“ 

 
In 10.3.3, lit. a), wird das Datum „31. 8.“ in „30. 9.“ geän-
dert. 
 
10.3.3, lit b), erhält folgende Fassung: 
 

„Die zuständige Behörde ermittelt den endgültigen 
Anteil des jeweiligen Betreibers an den Mitteln nach 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW – gegebenfalls nach 
den von ihm erbrachten Leistungseinheiten (vgl. Zif-
fer 2.2) - nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift und setzt diesen Betrag als Ausgleich end-
gültig fest. 
 
Hierbei legt sie die gemäß lit. c) vom Betreiber zu 
erbringenden Nachweise bzw. die gemäß lit. c) von 
ihr festgelegten Werte zugrunde. Soweit hiernach 
keine endgültigen Daten vorliegen, wird der endgül-
tige Betrag auf der Basis der vorläufigen Daten er-
mittelt. Soweit keine vorläufigen Daten vorliegen 
oder diese mit erheblichen Unsicherheiten belastet 
sind, kann die zuständige Behörde eine eigene 
Schätzung der betreffenden Werte vornehmen und 
auf dieser Basis den Betrag endgültig festlegen. Ei-
ne nachträgliche Korrektur dieses Betrags auf der 
Basis später verfügbarer Daten, insbesondere we-
gen nachträglicher Ergebnisse der Einnahmenauf-
teilung, findet nicht statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die zuständige Behörde ermittelt den endgültigen 
Bewilligungsbetrag wie folgt: Zunächst errechnet sie 
auf Basis der vorgenannten Datengrundlage für alle 
Betreiber – ggf. getrennt nach den von ihnen er-
brachten Leistungseinheiten (vgl. Ziff. 2.2.2) – den 
jeweiligen rechnerischen Anteil an den Mitteln nach 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW gemäß Ziff. 6.6. Sodann 
führt sie für alle Betreiber bzw. Leistungseinheiten, 
für die das nach Ziff. 7.2 erforderlich ist, gemäß Ziff. 
8 die Überkompensationskontrolle unter Beachtung 
der Parameter nach Ziff. 7 sowie unter Berücksich-
tigung des Anreizes nach Ziff. 9 durch. Wenn die 
Überkompensationskontrolle gemäß Ziff. 7.2 auf der 
Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags erfolgt, legt die zuständige Behörde das Er-
gebnis dieser Prüfung zugrunde (vgl. lit. c). Soweit 
hiernach bei einem Betreiber bzw. einer von ihm er-
brachten Leistungseinheit der rechnerische Anteil 
nach Ziff. 6.6 die Grenze der Überkompensation 
(Ziff. 8.2) überschreitet, wird der Ausgleich für die-
sen Betreiber bzw. für die entsprechende von ihm 
erbrachte Leistungseinheit auf den der Grenze der 
Überkompensation entsprechenden Betrag festge-
setzt (Ziff. 8.3). Die verbleibende Differenz wird, so-
bald der Rückforderungsbescheid rechtskräftig und 
der zurückgeforderte Betrag eingegangen ist, ge-
mäß Ziff. 6.7 auf die übrigen Betreiber unter Einbe-
ziehung der übrigen Leistungseinheiten des betref-
fenden Betreibers – jeweils bis zur Grenze der 
Überkompensation – verteilt.“ 

 
Ziffer 10.3.3, lit c), erhält folgende Fassung:  
 

„Eine erneute Antragstellung seitens des Betreibers 
ist für den endgültigen Bewilligungsakt nicht erfor-
derlich. 
 
Der Betreiber hat bis zum 15.04.  des zweiten dem 
Bewilligungsjahr folgenden Jahres der zuständigen 
Behörde die erforderlichen Nachweise (vgl. Ziff. 
10.4) zu übergeben. Hierfür sind die erforderlichen 
Daten mit Stichtag zum 31.03. des zweiten dem 
Bewilligungsjahr folgenden Jahres anzugeben. 
 
Im Fall von Ziff. 7.2 hat er das Ergebnis der jährli-
chen Überkompensationskontrolle aufgrund des öf-
fentlichen Dienstleistungsauftrags mitzuteilen, so-
weit die Überkompensationskontrolle nicht von der 
hiesigen Behörde selbst durchgeführt wurde oder 
ihr die prüfende Behörde das Ergebnis zur Verfü-
gung stellt. 
 
Die zuständige Behörde kann weitere Unterlagen 
anfordern und die Angaben überprüfen. Soweit der 
Betreiber seinen diesbezüglichen Verpflichtungen 
nicht nachkommt, wird die zuständige Behörde die 
entsprechenden Daten aufgrund eigener Bewertun-
gen festlegen und den Ausgleich auf dieser Grund-
lage festsetzen. Alternativ kann die Behörde den 
Ausgleich ganz oder teilweise versagen (Ziff. 
10.3.4).“ 

 
Ziffer 10.4.1 erhält folgende Fassung: 
 

„Mit Antragstellung weist der Betreiber der zustän-
digen Behörde in Bezug auf das jeweilige Bewilli-
gungsjahr nach 
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- den ggf. für eine Leistungseinheit (Ziff. 2.2.2) 

vorhandenen öffentlichen Dienstleistungsauf-
trag (Ziff. 7.2), 

 
- das ggf. nach § 9 Abs. 2 PBefG genehmigte 

Linienbündel (Ziff. 2.2.3.1 lit. a), 
- ggf. die Zugehörigkeit der Linien des Betrei-

bers zu einem Linienbündel, in dem be-
stimmte Linien von anderen Betreibern be-
dient werden (Ziff.2.2.3.1 lit. c), bzw. 

- ggf. vorhandene wirtschaftliche und verkehr-
liche Verflechtungen der von ihm betriebe-
nen Linien (Ziff. 2.2.3.1 lit. b). 

 
Betreiber, die Übergangs-, Anerkennungs- und/oder 
Haustarife gemäß Ziff. 3.5 anwenden, teilen der zu-
ständigen Behörde mit Antragstellung die bei ihnen 
geltenden Zeitfahrausweise des Ausbildungsver-
kehrs mit. Der Betreiber weist nach, dass die Tarife 
den Anforderungen an die Mindest-Ermäßigung 
entsprechen (Ziff. 3.5). 
 
Ferner teilt der Betreiber der zuständigen Behörde 
mit Antragstellung für das jeweilige Bewilligungsjahr 
mit  

 
- die Anzahl der voraussichtlich vom Betreiber 

in NRW zu fahrenden Wagenkilometer im Li-
nienverkehr (Ziff. 10.3.2. lit. a), 

- die Anzahl der voraussichtlich vom Betreiber 
im Gebiet der zuständigen Behörde zu fah-
renden Wagenkilometer im Linienverkehr 
(10.3.2. lit. a) bezogen auf Leistungseinhei-
ten, differenziert nach Linienbündeln / Linien, 

- die Höhe der voraussichtlich von ihm erziel-
ten Netto-Erträge im Ausbildungsverkehr in 
NRW (10.3.2. lit. b), 

 
Mit dem Antrag übermittelt der Betreiber der zu-
ständigen Behörde bezogen auf seine jeweiligen 
Leistungseinheiten (Ziff. 2.2.2), differenziert nach 
Linienbündeln / Linien (Ziff. 2.2.3) für das jeweilige 
Bewilligungsjahr außerdem 

 
- die Vorabkalkulation der Kosten und Erträge 

gemäß Formblatt (Ziff. 7.5) sowie 
- eine Eigenerklärung und auf Verlangen ein 

Testat eines Wirtschaftsprüfers / Steuerbera-
ters, das die Einhaltung der für die Erstellung 
der Vorabkalkulation der Kosten geltenden 
Anforderungen bestätigt (Ziff. 7.6).“ 

 
Ziffer 10.4.2 erhält folgende Fassung: 
 

„Für die endgültige Bewilligung (Ziff. 10.3.3) gibt der 
Betreiber der zuständigen Behörde im Rahmen sei-
ner Mitwirkungspflicht nach Ziff. 10.3.3 lit. c) für das 
Bewilligungsjahr an: 

 
- die vom Betreiber tatsächlich erzielten Netto-

Erträge im Ausbildungsverkehr in NRW (Ziff. 
6.4), ggf. aufgeschlüsselt nach den von ihm 
erbrachten Leistungseinheiten, differenziert 
nach Linienbündeln/Linien. 

 
 
 
 

 
- die vom Betreiber tatsächlich im Antragsjahr 

in NRW insgesamt sowie im Gebiet der zu-
ständigen Behörde erbrachten Wagenkilo-
meter im Linienverkehr je Leistungseinheit, 
differenziert nach Linienbündeln / Linien ein-
schließlich der in NRW auf grenzüberschrei-
tenden Linien erbrachten Wagenkilometer; 
gesondert ausgewiesen werden die hiervon 
ggf. auf Stadtbahnen in Doppeltraktion ent-
fallenden Wagenkilometer (Ziff. 6.5). 

 
Soweit nicht aufgrund Ziff. 7.2 die Regelungen eines 
öffentlichen Dienstleistungsauftrages für die Über-
kompensationskontrolle maßgeblich sind, gibt der 
Betreiber der zuständigen Behörde bezogen auf 
seine Leistungseinheiten (Ziff. 2.2.2), gegebenen-
falls differenziert nach Linienbündeln / Linien (Ziff. 
2.2.3) für die Durchführung der Überkompensati-
onskontrolle an: 

 
- die Höhe der  tatsächlichen Kosten (Ziff. 

8.1.1) zuzüglich der angemessenen Kapital-
verzinsung (Ziff. 8.2.3) und die Höhe der  tat-
sächlichen Einnahmen (Ziff. 8.1.2). 

 
Durch Testat eines Wirtschaftsprüfers/ Steuerbera-
ters bestätigt der Betreiber hierbei die Einhaltung 
der für die Ermittlung der tatsächlichen Kosten gel-
tenden Anforderungen gemäß Ziff. 8.1.1 und die 
Einhaltung der für die Ermittlung der tatsächlichen 
Einnahmen geltenden Anforderungen gemäß Ziff. 
8.1.2, die Einhaltung der Anforderungen an die an-
gemessene Kapitalverzinsung gemäß Ziff. 8.2.3 
sowie die Höhe der tatsächlichen Kosten und Ein-
nahmen.  

 
Der Betreiber weist der zuständigen Behörde zu-
dem nach, dass  

 
- im Bewilligungsjahr die Verkehre vom Be-

treiber gemäß den erteilten Genehmigun-
gen/Erlaubnissen/Fahrplänen durchgeführt 
worden sind (Ziff. 4.3.1). 

- die Fahrgäste im Antragsjahr die Mobilitäts-
garantie NRW in Anspruch nehmen konnten 
(Ziff. 9).“ 

 
Artikel IX 
 
Ziffer 11 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
Ziffer 11.1, Satz 4, 2. Spiegelstrich, erhält folgende Fas-
sung: 
 

„für einen Linienverkehr im Zuständigkeitsbereich 
des Aufgabenträgers (Ziff. 2.2) ein öffentlicher 
Dienstleistungsauftrag im Sinne des Art. 3 Abs. 1 
VO (EG) Nr. 1370/2007 (z.B. Betrauung oder Ver-
kehrsvertrag entsprechend Art. 8 Abs. 3 VO (EG) 
Nr. 1370/2007) besteht.“ 
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Ziffer 11.2, Absatz 2, Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Andernfalls hat der Betreiber die Mittel binnen einer 
im endgültigen Bewilligungsakt zu bestimmenden 
Frist an die zuständige Behörde mittels Überwei-
sung auf das von der Behörde anzugebende Bank-
konto zurückzuzahlen; Überzahlungen, die sich auf-
grund einer Überkompensation ergeben, sind ab 
Zugang des Betrages beim Betreiber mit einem 
Zinssatz von 5 % über dem Basiszinssatz zu ver-
zinsen.“ 

 
Die bisherige Ziffer 11.3 wird Ziffer 12. 
 
Die Ziffer 11.4 wird gestrichen. 
 
Die bisherige Ziffer 11.5 wird Ziffer 13. 
 
Artikel X 
 
Die Anlage 1 „Referenzvermerk“ wird wie folgt geändert: 
 
In der Tabelle 1 „Referenzen zum Monatsticket“ wird dem 
Gültigkeitsmerkmal des Monatstickets „Keine Mitnahme-
möglichkeit weiterer Personen“ eine Fußnote mit folgen-
dem Text  hinzugefügt: 
 

„Mit folgenden Ausnahmen: Montags bis freitags 
nach 19:00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und 
gesetzlichen Feiertagen ohne Zeiteinschränkung 
können mit dem MonatsTicket der Inhaber und bis 
zu 4 weitere Personen, maximal zwei Personen ab 
15 Jahren, die Verkehrsmittel für beliebig viele Fahr-
ten innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs be-
nutzen. Anstelle von Personen können alternativ 
auch Fahrräder mitgenommen werden.“ 

 
Artikel XI 
 
Diese Änderungssatzung tritt gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 GO 
NRW am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 2. Änderung der Allgemeinen Vorschrift 
der Stadt Bad Salzuflen für die Ausbildungsverkehr-
Pauschale nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens-oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung o-
der der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Bad Salzuflen, den 17.12.2014 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
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Stadt Barntrup 
 
626 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Ab-
wassergebühren und Kostenersatz für Grund-
stücksanschlüsse vom  15.12.2014 

 
Aufgrund des §§ 7,8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geän-
dert durch Gesetz  vom 01. Oktober 2013 (GV NRW.S. 
564)  und der §§ 1,2, 4, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV NRW S. 687), sowie 
der §§ 53, 64 und 65 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 25.Juni 1995 (LWG) (GV NRW 
S. 926) zuletzt geändert durch Gesetzes vom 
05. März 2013 (GV. NRW. S. 133) in Verbindung mit der 
Entwässerungssatzung der Stadt Barntrup in der derzeit 
geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Barntrup in seiner 
Sitzung am 12.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 
 
§ 4 der Satzung über die Erhebung von Kanalanschluss-
beiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für 
Grundstücksanschlüsse der Stadt Barntrup vom 
08.12.2008 erhält in Absatz 8 folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt je m ³ Schmutzwasser 4,96 €. 
 
§ 3 
 
§ 5 der Satzung über die Erhebung von Kanalanschluss-
beiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für 
Grundstücksanschlüsse der Stadt Barntrup vom 
08.12.2008 erhält in Absatz 6 folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt i.S.d. Abs. 1 für jede Berechnungsein-
heit bebauter und / oder befestigter Fläche 53,17 € je Ka-
lenderjahr. 
 
§ 4 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
    ( Schell )                   (Voß)                                                                              
Bürgermeister      Schriftführerin                                                                                               
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 6. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwas-
sergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 
vom 08.12.2008 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NW. 
1994, S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung: 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann. Es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtliche Bestimmung und des Flächennut-
zungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuwei-
sen.“ 
 
Barntrup, 15.12.2014 
 
 
Schell 
(Bürgermeister) 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
627 Hebesatzsatzung über die Festsetzung der Re-

alsteuerhebesätze der Stadt Barntrup für das 
Haushaltsjahr 2015 vom 16.12.2014 

 
Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV.NRW 2023) und 
des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. 
I 1973 S. 965) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes 
vom 19.05.1999 (BGBl. I 1999 S. 1010), in den jeweils gel-
tenden Fassungen hat der Rat der Stadt Barntrup in seiner 
Sitzung vom 12.12.2014 folgende Hebesatzsatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
 
Für das Haushaltsjahr 2015 werden die Steuersätze für die 
Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuern 
 

a) für landwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A)   240 v.H. 

 
b) für Grundstücke 

(Grundsteuer B)   460 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 
 
nach dem Gewerbeertrag   440 v.H. 
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§ 2 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Hebesatzsatzung wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht.  
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NW. 
1994, S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung: 
 
„Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann. Es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächen-
nutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzu-
weisen.“ 
 
Barntrup, 16.12.2014 
 
 
Schell 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
628 Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und 

des Lageberichtes sowie die Entlastung des 
Bürgermeisters 

 
I. Jahresabschluss 2013 der Stadt Barntrup und die 

Entlastung des Bürgermeisters  
 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
12.12.2014 gem. § 96 Absatz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV.NRW.S.666) in der zurzeit geltenden Fassung den 
vom Rechnungsprüfungsausschuss unter Zuhilfenahme 
der Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ge-
prüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht festgestellt 
und dem Bürgermeister uneingeschränkte Entlastung er-
teilt.  
 
 
 
 
 

 
AKTIVA 
 
1. Anlagevermögen 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
       16.578,00 
 
1.2 Sachanlagen 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
 Rechte 
1.2.1.1 Grünflächen               2.052.087,00 
1.2.1.2 Ackerland               1.620.120,00 
1.2.1.3 Wald, Forsten                  860.119,00 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke  1.252.921,48 
 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
 Rechte mit 
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen   449.405,00 
1.2.2.2 Schulen                           10.229.603,73 
1.2.2.3 Wohnbauten                  531.374,00 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und  
 Betriebsbauten               5.300.101,00 
 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
                              4.218.604,00 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel                   65.610,00 
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanla-

gen              18.341.668,14  
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 
 Verkehrslenkungsanlagen            16.513.902,91 
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
                    957.474,00 
 
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden  
       108.080,00 
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler          21,00 
 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, 
 Fahrzeuge      855.865,00 
 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  723.245,00 
 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  
        515.202,52 
 
1.3 Finanzanlagen 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 

     2.029.436,97 
1.3.2 Beteiligungen                 3,00 
1.3.3 Sondervermögen                   623.431,31 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens     36.526,89 
1.3.5 Ausleihungen 
1.3.5.1 an Sondervermögen     326.392,48 
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen                   123.877,06 
 
2. Umlaufvermögen 
 
2.1 Vorräte 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 
        41.930,88 
2.1.2 Grundstücke zum Verkauf                786.160,00 
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2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstän-

de 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderun-

gen aus Transferleistungen 
2.2.1.1 Gebühren                 138.829,52  
2.2.1.2 Beiträge                     71.334,45 
2.2.1.3 Steuern                   205.028,21 
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen       919,31 
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 
         20.895,86 
 
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich         63.738,56 
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich             0,00 
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                  0,00 
2.2.2.4 gegen Beteiligungen       23.144,84 
2.2.2.5 gegen Sondervermögen                 206.452,00  
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände      96.609,85 
 
2.3 Liquide Mittel                 2.472.118,50 
 
3.  Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  46.518,31 
 
SUMME AKTIVA               71.925.328,78  
 
PASSIVA    
 
1. Eigenkapital 
 
1.1 Allgemeine Rücklage   19.057.207,35 
 
1.2 Ausgleichsrücklage     1.159.288,88 
 
1.3 Jahresfehlbetrag                           - 2.075.331,68 
 
2. Sonderposten 
 
2.1  für Zuwendungen                 23.104.338,03 
2.2 für Beiträge                   9.150.789,00 
2.3 für den Gebührenausgleich        229.512,58 
2.4 Sonstige Sonderposten                       29.565,00 
 
3.  Rückstellungen 
 
3.1 Pensionsrückstellungen                  3.518.974,00 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 

            72.358,05 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen       190.700,00 
3.4 Sonstige Rückstellungen                     666.872,21 
 
4. Verbindlichkeiten 
 
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
4.1.1 von Kreditinstituten  10.912.236,78 
 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung                                         2.000.000,00 
 
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
                                     237.353,53 
 
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen      43,36 
 
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten                     477.467,06 
 - davon gegen Sondervermögen:          116.006,64 
 (Vorjahr: 108.283,14 €) 
 
 

 
4.6 Erhaltene Anzahlungen                  1.983.079,66 
 
5.  Passive Rechnungsabgrenzungsposten 

   1.094.868,33 
 
SUMME PASSIVA    71.925.328,78 
 
Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Barntrup 
über den Jahresabschluss 2013 und den Lagebericht so-
wie die Entlastung des Bürgermeisters wird hiermit gem. § 
96 Absatz 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Jahresabschluss 2013 liegt zusammen mit dem Lage-
bericht bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlus-
ses zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Barntrup, Fi-
nanzabteilung, Mittelstraße 38, 32683 Barntrup, Zimmer 
Nr. 13, während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags 
von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr,  
dienstags – donnerstags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr und von 
14.00 Uhr – 15.30 Uhr, freitags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr) 
öffentlich aus.  
 
Gesamtergebnisrechnung 2013 
 

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 11.594.542,01 
2 + Zuwendungen und allgemeine 

Umlagen          
1.641.583,77 

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 

4 
+ Öffentlich-rechtlich Leistungsent-
gelte 

3.322.923,91 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgel-
te 

174.388,71 

6 + Kostenerstattungen und Kosten-
umlagen                

412.810,69 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 893.014,21 
8 + Aktivierte Eigenleistungen 45.992,00 
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 
10 = Ordentliche Erträge 18.085.255,30 
11 - Personalaufwendungen 2.932.656,86 
12 - Versorgungsaufwendungen 106.469,09 
13 - Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen 
3.107.809,93 

14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.727.965,00 
15 - Transferaufwendungen 10.344.181,74 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun-

gen 
842.910,21 

17 = Ordentliche Aufwendungen 20.061.992,83 
18 = Ordentliches Ergebnis  - 1.976.737,53 
19 + Finanzerträge 297.710,96 
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendun-

gen 
396.305,11 

21 = Finanzergebnis - 98.594,15 
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstä-

tigkeit 
- 2.075.331,68 
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23 + Erträge aus internen Leistungs-

beziehungen 
999.940,70 

24 - Aufwendungen aus internen Leis-
tungsbeziehungen 

999.940,70 

25 = Saldo aus internen Leistungsbe-
ziehungen 

0,00 

26 + Außerordentliche Erträge 0,00 
27 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 
28 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 
29 = Jahresergebnis - 2.075.331,68 
 
Barntrup, den 16.12.2014 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Schell  

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
629 6. Satzung vom 15.12.2014 zur Änderung der 

Satzung über die Straßenreinigung und die Er-
hebung von Straßenreinigungsgebühren in der 
Stadt Barntrup (Straßenreinigungs- und Ge-
bührensatzung) vom 20. März 1980 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), der §§ 3 und 4 
des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(StrReinG NW) vom 18. Dezember 1975 (GV NW S. 706) 
und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 
1969 (GV NW S. 712) in den jeweils zurzeit geltenden Fas-
sungen hat der Rat der Stadt Barntrup in seiner Sitzung 
12.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 6 der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Barntrup 
vom 20. März 1980 erhält in Abs. 4 folgende Fassung: 
Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung der Fahr-
bahn beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Meter 
Grundstücksseite (Abs. 1 – 3)  1,02 €. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende  6. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren in der Stadt Barntrup (Straßenreini-
gungs- und Gebührensatzung) vom 20. März 1980 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. 
S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung: 
 
 
 

 
"Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor 

geschriebenes Anzeigeverfahren  wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 

oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet  oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt." 

 
Barntrup, den 15.12.2014 
 
 
Jürgen Schell 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
630 Ordnungsbehördliche Verordnung über das 

Offenhalten 
von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
in der Stadt Barntrup vom 15.12.2014 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz- LÖG NRW) 
vom 16. November 2006 (GV. NRW. 2006 S. 516) in der 
zurzeit geltenden Fassung und der §§ 25 ff. des Gesetzes 
über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden 
 - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - vom 13. Mai 1980 
(GV. NRW. S. 528) in der zurzeit geltenden Fassung wird 
für das Gebiet der Stadt Barntrup aufgrund des Ratsbe-
schlusses vom 12.12.2014  folgende ordnungsbehördliche 
Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen im Gebiet der Stadt Barntrup dürfen an fol-
genden Sonntagen geöffnet sein: 
a) Am dritten Sonntag im Monat März eines jeden Jahres 

in der Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr während des Festes 
"Frühlingserwachen in Barntrup"; Fällt der dritte Sonn-
tag im Monat März auf den  
Ostersonntag, so findet das Fest "Frühlingserwachen in 
Barntrup" am darauffolgenden Sonntag statt. 

 
b) Am ersten Sonntag im Monat Mai eines jeden Jahres in 

der Zeit von 12.00  bis 17.00 Uhr während des "Lippi-
schen Fischfestes"; Fällt der 1. Mai auf den ersten 
Sonntag im Monat Mai, findet das Fischfest am zweiten 
Sonntag im Monat statt. 
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c) Am letzten Sonntag im Monat September eines jeden 

Jahres in der Zeit von 14.00  bis 18.00 Uhr während 
des "Barntruper Stadtfestes", 

 
d)  Am zweiten Adventssonntag eines jeden Jahres in der 

Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr während des "Barntruper 
Weihnachtsmarktes" 

 
§ 2 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

außerhalb der im Rahmen des § 1 zugelassenen Ge-
schäftszeiten Verkaufsstellen offen hält.  

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 LÖG NRW mit 

einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet werden. 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung 
im Kreisblatt  (Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner 
Städte und Gemeinden) in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen in der  
Stadt Barntrup vom 18. September 2007 außer Kraft. 
 
Stadt Barntrup 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird 
hiermit verkündet. 
 
Barntrup, den 15.12.2014 
 
 
Jürgen Schell 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
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Stadt Blomberg 
 
631 Bekanntgabe über die Veröffentlichungspflicht 

von Angaben Blomberger Mandatsträger gem. 
§ 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW 

 
Die Mandatsträger der Stadt Blomberg (Rats- und Aus-
schussmitglieder, Ortsvorsteher) sind Ihrer Auskunftspflicht 
nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW nachge-
kommen. Die schriftlich gemachten Angaben zu ihren per-
sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen können inner-
halb der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Blomberg in 
den Diensträumen (Zimmer 22 und 23) eingesehen wer-
den. 
 
Blomberg, den 05.12.2014 
 
 
Der Bürgermeister 
Geise 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
632 6. Änderung des Flächennutzungsplanes zur 

Darstellung von Vorrangflächen für Windener-
gie der Stadt Blomberg, 
hier: Aufstellungs-/Änderungsbeschluss und 
Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung 

 
Der zuständige Fachausschuss für Bauen und Umwelt der 
Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 3. Dezember 
2014 aufgrund der §§ 2 ff des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der derzeit geltenden Fassung die 6. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes beschlossen. 
 
Ziel der Planänderung ist die Darstellung von Vorrangflä-
chen für Windenergie. 
 
Der Änderungsbereich betrifft das gesamte Gemeindege-
biet der Stadt Blomberg. 
 
Ferner wurde in der Sitzung beschlossen, das entspre-
chende Beteiligungsverfahren durchzuführen. 
 
Entsprechend diesem Beschluss wird hiermit gem. § 3 Abs. 
1 BauGB (Baugesetzbuch) bekannt gemacht, dass der 
Vorentwurf zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 
einschließlich Begründung in der Zeit vom 
 
7. Januar bis zum 6. Februar 2015 (einschl.) 
 
im Fachbereich 60 – Bauen und Stadtentwicklung – der 
Stadt Blomberg, Marktplatz 2, 1. OG, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht ausliegen. 
 
Während der Auslegungsfrist können Anregungen zu dem 
geänderten Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden.  
 
Hinweis: Die Unterlagen sind ebenfalls auf der Internetseite 
der Stadt Blomberg unter www.blomberg-lippe.de einseh-
bar. 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss über den Entwurf der Änderung des Flä-
chennutzungsplans und die Durchführung der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Blomberg, den 4. Dezember 2014 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
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Stadt Detmold 
 
633 Öffentliche Zustellung 
 
Herrn Sissenbay Nassiyev, geboren am 12.02.1947 in 
Orda, kasachischer Staatsangehöriger, Aufenthaltsort nicht 
bekannt, 
 
ist am 12.12..2014 unter dem Az. 2.3-012695 eine Erklä-
rung des Bürgermeisters der Stadt Detmold, Fachbereich 2 
– Ausländerangelegenheiten – erfolgt. Das Dokument 
konnte nicht zugestellt werden, da der Aufenthaltsort des 
Empfängers unbekannt ist. 
 
Gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NW) i. V. m. § 
10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird die-
se Erklärung daher öffentlich zugestellt. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Betroffene kann die Erklärung beim  
 

Bürgermeister der Stadt Detmold 
Fachbereich 2 – Ausländerangelegenheiten – 

Grabenstr. 1, 32756 Detmold, 
 
während der allgemeinen Dienststunden einsehen und in 
Empfang nehmen.  
 
Diese Erklärung gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 10 Abs. 2 S. 6 AufenthG).  
 
i. A. 
 
 
gez. 
(Ute Stührenberg) 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
634 4. Änderungssatzung vom 18.12.2014 

zur„Hundesteuersatzung der Stadt Detmold 
vom 30. Oktober 2000“ (zuletzt geändert durch 
3. Änderungssatzung vom 07.04.2011) 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordhrein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV 
NRW S. 878) und der §§ 3 und 20 Abs. 2 Buchst. b des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW S. 
712), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. 
Dezember 2011 (GV NRW S. 687) hat der Rat der Stadt 
Detmold in seiner Sitzung am 17.12.2014 die folgende Sat-
zung beschlossen: 
 

Art. 1 
 
Die Hundesteuersatzung der Stadt Detmold vom 30. 
Oktober 2000, die zuletzt durch Satzung vom 
07.04.2011 geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 
 
 

 
1. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehal-
ter oder mehreren Personen gemeinsam 

a) ein Hund gehalten wird          76 € 
b) zwei Hunde gehalten werden    88 € je Hund 
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden  

    100 € je Hund 
d) ein gefährlicher Hund gehalten wird  540 €  
e) zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten 

werden   675 € je Hund 
 

Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 3 gewährt 
wird, werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde 
nicht mitgerechnet, Hunde für die eine Steuerermäßi-
gung nach § 4 gewährt wird, werden mitgezählt. 

 
2. In § 2 Abs. 2 Buchst. e) wird der letzte Satz gestrichen. 
3. In § 3 Abs. 1 Satz 2 wird hinter der Angabe „aG“ die 

Angabe „, Gl“ eingefügt. 
4. In § 3 Abs. 5 Satz 2 werden die Worte „in dem Tier-

heim“ durch die Worte “im Detmolder Tierheim“ ersetzt. 
5. In § 3 Abs. 5 Satz 3 wird die Angabe „12 Monate“ durch 

die Angabe „24 Monate“ ersetzt und vor dem Wort 
„Tierheim“ das Wort „Detmolder“ eingefügt. 

6. In § 3 Abs. 5 wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 
„Sie gilt auch für behinderte Hunde“. 

Die bisherigen Sätze 4und 5 werden neu die Sätze 5 
und 6. 

7. In § 4 Abs. 1 Buchst. b) wird vor dem Wort „Jagdhunde“ 
das Wort „geeignete“ eingefügt. 

8. In § 4 Abs. 2 Buchst. b) Satz 1 wird hinter der Angabe 
„Schutz-„ die Angabe „, Besuchs-“ eingefügt. 

9. In § 6 Abs. 2 wird das Wort „eingeht“ durch das Wort 
„stirbt“ ersetzt. 

10. In § 7 Abs. 3 wird das Wort „eingegangenen“ durch das 
Wort „verstorbenen“ ersetzt. 

11. In § 8 Abs. 2 wird das Wort „eingegangen“ durch das 
Wort „verstorben“ ersetzt. 

12. In § 8 werden die Absätze 4 und 5 durch folgenden 
neuen  Abs. 4 ersetzt: 

 
„Hundehalter und Haushaltsangehörige sind verpflich-
tet, den Beauftragten der Stadt Detmold auf Nachfrage 
über die gehaltenen Hunde und deren Halter wahr-
heitsgemäß Auskunft zu erteilen. Grundstückseigentü-
mer haben auf Nachfrage wahrheitsgemäß Auskunft 
über die auf ihrem Grundstück gehaltenen Hunde zu 
geben   (§ 12 Abs. 1 Nr. 3 a KAG in Verbindung mit § 
93 der Abgabenordnung (AO)). Die Auskunftspflicht gilt 
auch bei der Durchführung von Hundebestandsauf-
nahmen für das Ausfüllen der übersandten Erklärungen 
und deren Rückgabe. Die Verpflichtung zur An- und 
Abmeldung nach den Absätzen 1 und 2 wird hierdurch 
nicht berührt.“ 

 
Absatz 5 entfällt. 
 
13.   § 9 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 
(GV NRW S. 687), handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
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1. als Hundehalter entgegen § 5 Abs. 4 den Wegfall der 

Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung nicht 
rechtzeitig anzeigt, 

2. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht 
oder nicht rechtzeitig oder unter fehlender oder falscher 
Angabe der Hunderasse anmeldet, 

3. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 3 einen Hund au-
ßerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten 
Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuer-
marke umherlaufen lässt, die Steuermarke auf Verlan-
gen des Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt oder dem 
Hund andere Gegenstände, die der Steuermarke ähn-
lich sehen, anlegt, 

4. als Hundehalter, Haushaltsangehöriger oder Grund-
stückseigentümer entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheits-
gemäß Auskunft erteilt oder die übersandten Erklärun-
gen nicht wahrheitsgemäß ausfüllt oder nicht innerhalb 
der vorgegebenen Frist zurückgibt. 

 
14. Die §§ 10, 11 und 12 entfallen. 
 

Art. 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 18.12.2014 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
635 11. Satzung zur Änderung der „Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Detmold vom 28.11.2003“ vom 
18.12.2014 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 
(GV. NRW. S. 878), der § 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. 
NRW. S. 687) und des § 65 des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) vom 25. Juni 1995 
(GV NRW, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-
setzes vom 5. März 2013 (GV. NRW. S. 133) hat der Rat 
der Stadt Detmold 
in seiner Sitzung am 17.12.2014 die folgende Satzung be-
schlossen 
 

§ 1 
 
§ 4 Abs. 9 der Beitrags- und Gebührensatzung wird wie 
folgt geändert: 
Die Angabe „3,98 €“ wird durch die Angabe „4,35 €“ er-
setzt. 
 

§ 2 
§ 5 Abs. 6 der Beitrags- und Gebührensatzung wird wie 
folgt geändert: 
Die Angabe „12,60 €“ wird durch die Angabe „13,35 €“ er-
setzt. 
 

§ 3 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Änderungssatzung  vom 18.12.2014 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 

Detmold, den 18.12.2014 
Der Bürgermeister 
 
 

Rainer Heller 
Kr.Bl.Lippe 29.12.2014 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,82 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


